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I .

I N L E I T U N G ,

S u t  über die Grenzen dér Schwesterstádte Pest 
und Ofen hinaus hat die Organisirung derselben als 
grosse ungarische Hauptstadt, als Munieipium, dasregste 
Interessé erweckt. In dem grossen lebendigen Organis- 
mus, Ungarn genannt, wird es an den áussersten Enden 
noch mitgefühlt, was sich in den beiden Herzenskam- 
mern regt; und Pest und Ofen sind die beiden Herzens- 
kammern, in denen die Ártérién des Handels, dér 
Industrie, dér Cultur, kurz allén materiellen und geisti- 
gen Lebens zusammenlaufen. Erst in den j üngsten Tagén 
hat die Legislative durch die Aufnahme eines Landes- 
anlehens zum Zvveke dér Hebung und Verschönerung 
dér Hauptstadt denBeweis geliefert, dass sie dielnteres- 
sen dér Hauptstadt mit denen des ganzen Landes inden- 
tificirt, dass sie in dem hauptstádtischen Munieipium 
den allgemein staatlichen Elementen einen grössern 
Umfang gesichert und eine wichtigere Bedeutung bei- 
gelegt wissen will, wie sonst in kehiem Munieipium 
des ganzen Reiches.



Durch eine im 1. §. des 42. G. A. vöm Jahre 1870 
bei Celegenheit dér Reorganisirnng dér Municipien ans- 
gesprochene Verftigung, derzufolge „iiber die Organi- 
sation dér innern Verwaltung dér Stádte Ofen und Pest 
ein besonderes Gesetz verfügt,“  hat unsere Gesetzgebnng 
íerner die Ausnahmsstellung dér Ilauptstadt auch auf 
das innere, administrative Gebiet ausgedehnt; sie hat 
dadurch dér Ilauptstadt den Stempel eines Municipiums 
aufgedrüekt, das seiner eigenartigen Verhaltnisse halber 
auch eine eigenartige Behandlung derselben erheischt.

Nicht lángé nach seinem Amtsantritte berief nun 
dér Minister des Innern, Herr Wilhelin v. Tóth, eine 
Reihe von Pest - Ofner Stadtreprasentanten zu einer 
Enquéte, uin so imYereine mit den in hauptstádtisehen 
Angelegenheiten am besten versirten Mitgliedern dér 
Schwesterstadte die letztern eigenthümlichen Verhált- 
nisse einer genauen Prüfimg zu unterziehen, um sich 
iiber die verschiedenen Meinungen und Ansi eliten Auf- 
klárung zu verschaffen, um endlich den Willen dér Be- 
völkerung zu vernehmen, bevor er an die Unterbreitung 
eines Gesetzentwurfes in dem Reiclistage geht, dér tűr 
die Bewohner Pest-Ofens von weittragendstem Ein- 
tiusse ist.

Wie aus den Beriehten über die Tlnltigkeit dér 
hauptstiidtischen Enquéte und aus dem nunmehr dem 
Reichstage sclion unterbreiteten Gesetzentwurf ersicht- 
lich ist, hat dér Minister nach dem Grundsatze: „Prüfet 
Alles und das Beste behaltet,“  die Enquéte nur als eine



berathende undnichtalseine)íür ihn bindende, beschluss- 
fassende Yersammlung angesehen, die ihm für seinen 
Gesetzentwurf wohl cin sclnitzbaroa Matéria! von Daten 
lieferte, durcli dérén Thatiglceit er sich aber gar nicht 
gebunden füblte. Dies lag eigentlich im Cliaracter dér 
Enquéte. in dérén Schoss über die einzelnen, aufge- 
tauchten Fragen die verschiedensten Meinungen laut 
vvurden, die sebönsten Beden erklangen, dérén einzelne 
Sitzungen wohl jedesmal mit cinem reichlicb bestellten 
Diner, kein einzigesnial aber mit einer Versöhnung dér 
Widersprüehe, mit cinem testen Beschlusse endigten. 
Hass nun dér Minister in dér That Alles prüfte, was 
cr von den Mitgliedern dér Enquéte zu hören békám, 
das beweist sein diesbezüglicber, sehr nmfangreicher 
üesetzentwurf; oh cr aber bei dicsér Príifung auch 
wirklich das Beste behalten hat, das ist eine Frage, die 
im Lanté dieser klemen Arbeit ibre Lösung zu iinden 
liofft.

Dér ministericllc Gesetzentwurf hatte no eb kamu. 
die dornenvolle Balm dér Üíléntlichkeit 1 ictreten, sehücb- 
tern und besebeiden lugte er aus den ,,Beilagen“ dér 
politiscben Tagesbláttcr bervor; da begann sebon un- 
barmherzig die Ági tation gégén denselben. Mán zerrte 
ibn vor eine Volksversannnlung in die weiten Halién 
dér Redoute, dann betérte mán ilm dem Inquisitionsge- 
riclite einer besondern Commission aus, die zűr Aufgabe 
hatte, eine Petition an den Reichstag zu senden, in wel- 
clier um die Erlaubniss angesucht werden soll. dem
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besagten Entwurfe liier ein Glied auszureissen, dórt ein 
neues anzulieften; von dér öffentlichen Meinung wurden 
an ihm die lebensgefáhrlichsten Torturen vollzogen. 
damit er doch die kalten Buchstabenlippen öffne und 
sage, ob in seinem Herzen rothes, warmes Blut munici- 
paler Freiheit und Autonomie, oder das freiheitstödtli- 
che Gitt centralisirenderRegierungsgelüste fliesse!Doch 
war er bis jetzt noch nicht zum Reden zn bewegen; er 
wird vielmehr noch so lángé schweigen, bis nicht dér 
Reichstag selber die feurige Zange seiner Debatte an 
ihn anlegt und den Minister zwingt, Farbe zu bekennem

Das ist in gedrángtester Kürze die Entwickelungs- 
geschichte dér hauptstádtischen Reorganisirungsfrage 
und des hierauf bezüglichen Gesetzentwurfes.

Wenn wir nun gerecht sein wollen, so können wir 
nicht umhin, dér Bemerkung Ausdruck zu verleihen, 
dass sich in den Kundgebungen für und wider den mi- 
nisteriellen Gesetzentwurf eine Oberfláchlichkeit dér 
Argumentation manifestirte, eine derartige Geftihlspo- 
litik áusserte, wie sie zu dér hochwichtigen Bedeutung 
des in Rede stehenden Gegenstandes in mehr diametra- 
lem Widerspruche gar nicht gedacht werden kann. lm 
Laufe unserer Abhandlung soll das hier Gesagte mehr 
wie eimnal durch Erlauterungen an betreffender Stelle 
seine vollstandige Erhártung finden; hier habén wir 
dieses traurigen Umstandes nur deshalb Erwáhnung 
gethan, um an ihn die Bemerkung zu kníipfen, dass es 
unser aufrichtigstes Streben sein wird, uns bei dér Be-
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handlung des hauptstadtischen Reorganisirungswerkes 
weder von Sympathien, noch von Antipathien leiten zu 
lassen; unbekümmert urn die Form des Resultates wol- 
lenwir mitHilfe rein objectiver Denkungsart die Gründe 
erwágen, die für oder gégén eine Institution sprechen, 
so dass sich das Resultat notliwendigerweise auf dem 
Wege richtiger Folgerung von selber ergeben muss; 
nur ein einziges Interessé soll uns vorschweben, das 
Interessé des Yaterlandes, das Interessé dér Hauptstadt; 
im Verhaltnisse vöm Theil und Ganzén zu einander ste- 
liend, können sie scheinbar wohl, aber in dér Wirklich- 
keit nimmer entgegengesetzten Zielen nachjagen. Das 
ist unser Leitstern, dem wir im Laufe dieser Arbeit 
treulieh folgen wollen.

Fünf Punkte des ministeriellen Gesetzentwurfes 
sind es insbesondere, die sowohl im Schosse dér Pester 
Stadtreprásentanz, als auch in dér vöm Volksversamm- 
lungscomité ausgearbeiteten Petition den Gegenstand 
oppositioneller Angriffe bildeten, oder doch zűr Kund- 
gebung divergirender Ansichten Anlass botén.

Diese fünf Punkte sind:
1. Die hauptstadtisehe Polizei.
2. Die VereinigungPests mitOfen, Altofen und dér 

Margaretheninsel.
3. Die Ernennung eines Obergespans.
4. Das Stimmrecht dér Beamten bei den Plenar- 

versammlungen.
5. Die Einführung dér Yirilstimmen.
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Eezüglicíi dér letzten drei Punkte habén .síeli viel- 
fach prinzipielle MeiimngsverschiedenliéittH kundgege- 
hen. YVir wollen dieselben dabcr in besondern Absclmit- 
ten einer genauen Prüfung nnterzieben.

ÜberdieVereinigimg dér Schwesterstadte zn einem 
einzigen grossen Miuiizipium sind im P rin z ip e  wobl 
allé Anscbauungen einig geworden. Die Sw itfrage bű­
det liier nur dér Uinstand, ob die Vereinignng und Or- 
ganisirung vor dér Regeimig ihrer Vermögcnsverhált- 
nisse stattzufinden hat, oder nacli derselben. Da aber 
eine im Prinzipe ausgesproehene Vereinignng denn docb 
keine wirklicbe ist, initbin die Verschiebung derselben 
bis nacli ge.scbebener Regeimig dér Vevm0gensverba.lt- 
nisse einer prinzipiellen Hinausscbleppung dér Organi- 
sirung wie ein Ei dem andern gleicht, so wollen wir 
auch dieser Frage in einem besondern Abselmitte 
grössere Auíinerksanikeit zuwcnden.

Nur was den ersten Punlct, die liauptstadtisehe 
Polizei, betrill't, kommt Alles darin überein, dass sie 
nur dann einer gesunden und sicbern Regeimig sicb er- 
freuen werde, wenn sie, wie dies aucli im zweiten 
Uauptstüeke des miuisteriellen Entwnríes festgesetzt 
ist, unter Auli'ecbterbaltimg des ortsbeliördlielien 
statutarisebeii Recbtes in Angelegenheiten dér Local- 
polizei, vomStaate mit einlieitliclier Organisation durcli 
seine eigenen Organe unter dem Titel „bauptsbultiscbe 
Polizeiu gebandbabt wird. Aber trotz dieser allgemei- 
nen Übereinstimmmig sind doch aucli andererseits Mei-
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mmgen zu Tagé getreten, die liezflglieh dér Anwendung 
dieses Principes sehr weit auseinander gehen.

Dem mini,stencilen Gesetzentwurfe zufblge soll 
namlieh das eigentliche polizeiliche Wir ken von dér 
polizeiliclien Gerichtsbarkeit getrennt werden. Zn die- 
sein Zwecke wird dér Minister des inneni gesetzlicli 
verpflichtet, bezüglich dér Organisation des polizeiliclien 
Wirkens, dessen Ansdebnung aucli auf die dér Haupt- 
stadt nachbarliclien Gebiete, derKosten desselben, dann 
bezüglich des Verliíiltnisses und dér Modalitiit dér Bei- 
tragsleistung zu denselben seitens dér hauptstadtischen 
Jurisdiktion, ferner bezüglich dér Gericlitsbarkeit im 
Yereinemit dem Justizminister dér Legislative Gesetzes- 
vorschlüge zu unterbreiten. Bis zűr Yotirung und bis 
zum Inslebentreten dieser Gesetze nun soll die Polizei in 
den beiden llauptstadten in ihrer gegenwartigen Orga­
nisation verbleiben und sollen die jetzigen polizeiliclien 
Organe bei einer inz wischen allenfalls vorzunehmenden 
Restauration einer Neuwahl niclit untervvorfen werden.

Die vöm Comité dér Volksversammlung ausgear- 
beitete Petition befürchtet min den Eintritt eines Pro- 
visoriums, wo die Polizei weder unmittelbar dem 
Ministerium unterstehen, noch aucli zum Munici- 
pium in jenem Abhangigkeitsverhaltnisse bleiben wird, 
in welcbem sie sich bisber durcli die Restauration 
befand; sie befürchtet, dass die Polizei mit unum- 
schrankter Machtvollkommenheit in allé Zweige des 
municipalen, administrativen Lebens eingreifen werde;



sie befürchtet ferner, dass sich bei dér Unrnasse von 
Aufgaben, dérén Lösung des Reichstages harret, das 
Inslebentreten jenes Polizeigesetzes und jenes Polizei- 
gerichtes noch auf lángé Zeit hinausziehen werde, und 
f'ügt endlich, da sie in dem Provisorium, welches dér 
Gesetzentwurf eintreten lásst, keine Béruhigung zu fin- 
den verinag, den wohlgemeinten Rath hinzu, zwisclien 
folgenden zwei Dingen zu wáhlen : Entweder námlich 
übernimmt dér Staat die einheitliche Leitung derPolizei 
in beiden Stádten gleieh nacli Bringung des Gesetzes 
mitsammt dem jetzigen Personal; oder aber die Polizei 
verbleibt in derselben Abhángigkeit von den beiden 
Stadtbehörden, in dér sie bisher stand, und sollen dann 
die Polizeibeamten ebenso einer Wahl unterliegen, wie 
bisher, d. h. ganz Munizipalbeamte bleiben.

Von einem prinzipielleu Gegensatze kaim hieralso 
keine Rede sein, da die Petenten doch selber geneigt 
sind, die ganze Polizei, wie sie geht und steht, augen- 
blicklieh nach dem Inslebentreten des liauptstadtischen 
Gesetzes dér Regierung zu übergeben. Die Frage, urn 
die es sich hier handelt, ist vielmehr eine reine Zweck- 
mássigkeitsfrage. Soll sich die Restauration des Munici- 
piums auch auf die Polizeiorgane erstrecken, oder nicht? 
Hierauf wird wohl Jeder, dér mit dem Wesen dér 
Polizei vertraut ist, sehr bald die rechte Antwort zűr 
Hand habén; geübte Polizeiorgane lassensich nicht aus 
dér Erde stampfen, und die Sclmle dér nothwendigen 
Erfahrung wird nicht in Tagén, nicht in Wochen, ja



nicht in Monaten beendet. Die Vorsclilage dér Petition 
sind alsó praktiscli unausführlich, oder wenn docli aus- 
führbar, so für die olinehin nicht im besten Rufe stehen- 
den Polizeiverhaltnisse dér Hauptstadte ausserst gefáhr- 
lich. Weder kann die Regiernng sogleich die ganze 
Polizei übernehmen, weil dies eine Beeintrácbtigung des 
municipalen Statutarrechtes wáre, welcbes dér (tesetz- 
entwurf unversehrt aufrecht erhalten will *); noch kön- 
nen die Polizeiorgane den beiden Stadtbehörden als 
Municipalbeamte überlassen und bei dér n&chsten Re- 
stauration einer .Neuwahl unterworfen werden, weil 
hierdurcb dem Institute dér hauptstádtischen Polizei 
leiclit das Messer an die Kehle gesetzt werden könnte, 
wenn unerfabrene, unberufene Organe an'die Stelle del­
im Amte grossgezogenen treten wörden. Aber zwischen 
dicsen beiden Extrémén liegt die Verfügung des mini- 
steriellen Gesetzentwurfes versöhnend in dér Hitte. Es 
dürf'te in dér That noch eine geraume Zeit andauern, 
bis das Polizeigesetz und die Polizeigerichte in’s Leben

*) Dér §. 80 des citirten Gesetzentwurfes sagt námlicli: 
XJnterdessen, bis die Polizei dér beiden Stadte in ihrer gegen- 

wártigen Organisation verbleibt, das ist bis zűr Einföhrung dér neuen 
Polizeigesetze, wird das den Stádten in polizeilichen Angelegenheiten 
innerhalb dér gesetzliehen Grenzen v orb eh a lten e  s ta tu ta risch e  
R ech t eiue, se iten s dér beiden  Stádte gew ü blte  P o lize i- 
kom m ission  ausüben, dérén Zahlenverhiiltniss mit Rücksicht auf 
die beiden Stadte, sowie die Modalitaten ilirer weitern Konstituirung 
und des einzuhaltcnden Verfabrens im Verordnungswege vöm Minister 
des Innern festgestellt wird.
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fcreten; Itis dahin nim sollen die gegenwártigen Polizei- 
organe ihres Amtes walten; freilich muss noch hinzu-
gefügt werden, dass d iese P o liz e io rg a n e  je d e m  je- 
w e ilig en  iiep rá se n ta n te n k ö rp e r  als Beam te un- 
tersteh en  w e rd e n ; denn nnr auf diese Weise ist es 
möglieh, einerseits dér Tdauptstadt I >is zűr Übernahme 
dér Polizeihandhabung durch die llegierung die erfahre- 
nen Polizeiorgane zu erhalten; andererseits hingegen, 
dér Unabhaugigkeit dieser Polizeiorgane wahrend des 
Provisoriums einen inachtigen Riegel vorznschieben.



ír,

II.

P l E  E R E I  N I G  U N G ,

N och  schwebt die Frage ungelöst, ob viele locale 
Centren oder ein einziges grosses, miiclitiges Centrum 
dem Gedeilion mid Wolilstande eines Landes zutragli- 
eher sind. Anf dem Gebiete dér Theovie wird diese 
Frage audi niemals ilive endgiltige Lösung íinden; denn 
jedes Pro wird leiclit einem Pontra begegnen und in 
diesem Zweikampfe dér Geister wird dér Sieg' bald dér 
einen, bald dér andern Partéi den Ivranz reiehen, je  
nachdem die Argumente dér einen oder andern Partéi 
bald schwerwiegender. bald leicliter in die Wagschale 
dér Entseheidimg fallen. Audi das Zeugniss dér Ge- 
schiclite kaim liier ni elit als massgebende Eichtsclmur 
dienen; denn Rom zerfiel, seitdem es aufhörte, jene 
maclitige Weltstadt zu sein, die drei Welttheilen Gesetze 
dictirte, die alleKraft und Grösse des römisclien lieielies 
in seinen Plátzen und Palástén concentrirte, seit dem es 
gezwungen wurde, séine HeiTliclikeit und Praclit mit 
Hysanz zu tlieilen. Und Deutscliland wieder, das nie ein
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grosses, das ganze Reich beherrschendes Centrum besass, 
in dessen Mitte die unter so viele provinciale Centren 
zersplitterte Macht wie in einem Brennpnnkte zusam- 
mengelaufen ware, dieses Deutschland geht von Tag zu 
Tag einer immer wachsenden Őrössé, einer intensiven 
und extensiven Zunahme dér staatlichen Kráfte entge- 
gen. Horda inerika mit seinem riesigen Wohlstande, sei- 
ner hervorragenden Intelligenz und seiner hochentwi- 
ckelten Freiheitsliebe hat kein besonders liervorragen- 
des Centrum in seinem Bereiche; Frankreich wieder 
zahlte seine glanzendsten, seine ruhmvollsten Tagé in 
jener Zeit, wo Paris nicht nur die Hauptstadt desReiehs, 
sondern das Reich selber bildete. Italien war noch bis vor 
wenigen Jahren ein riesiger Friedhof dér klassischen 
Zeit, in welchem staunenerregende Monumente an das 
einstige blühende Leben erinnerten, das ein formge- 
wandtes Yolk hier führte; erst mit elem Bestreben, dem 
vereinigten Reiche ein mítchtiges Centrum zu schafFen, 
kehrt das früher rege Treiben wieder ein in die leerge- 
standeuen Hallen dér Kunst; állmaiig rühriger wircl es 
auf seinen Meeren; Handel und Wandel gébén wieder 
Zeugniss, dass langst den Apeninen ein Yolksstamm 
lebt, dér die Őrössé seiner Ahnen nicht nur zu ermes- 
sen vermag, sondern auch zu erreichen bestrebt ist.

Seit dér systematisclien Entwickelung und Yerall- 
gemeinerung dér constitutionellen Ideen, ferner seitdem 
die nationalöconomische Wissenschaft einen so mach- 
tigen Aufschwung geuommen, seit Montesquieu und
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Adum Smith kamplen die politischen und materiellen 
ínteressen einen ewigen Kampf behuís Entsclieidnng 
dér obengestellten Frage. Das constitutionelle System 
verlangt ein miiclitiges Centrum, in welcliem die staat- 
lichen Gewalten vereinigt zum Wohle des Ganzén zu- 
sannnenwirken. Die moderné Politik, welche die Pro- 
vinzen, Landschaften, Gemeinden und Bezirke in erster 
Beibe als Verwaltungskörper betraehtet wissen will, ist 
dér Bildung localer Centren niemals günstig gewesen. 
Sie ist eifersüclxtig auf die Grösse dér Centralgewalten 
und fürchtet die Beeintrüchtigung ilirer politischen 
Maeht von dem Heranwacksen localer Mittelpunkte. 
Die nationalöconomischen, die materiellen ínteressen 
hingegen fliehen das Monopol eines einzigen Centnuns, 
sie begünstigen einzelne kleinere Punkte dér Landschaft, 
dér Provinz, die ibnen fördernd Yorsehub leisten, die 
ilirer Lage, ikren climatischen Verháltnissen, ikren Na- 
turgaben zufoge einen Aufschwung dieser materiellen 
ínteressen kervorzurufen im Standé sind. Dér sparsame 
und berecknende Geist dér Nationaloeeonomie, dér nicht 
imrner denselben Gesiehtspunkten folgt, von denen die 
Politik geleitet wird, dér seine schützenden Flügel 
über das Haupt eines jeden einzelnen arbeitenden Men- 
scken breitet, und nickt wie die Politik in erster Reihe 
das grosse Ganzé vor Angen hat, wird immer bestrebt 
sein, seine Altare mit rauchenden Essen nickt an 
einem einzigen Punkte, sondern nach allén Seiten
des Reiches kin aufzubauen. Dieser scheinbare Kampf

2
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zwischen den politischen und materiellen Interes- 
sen löst síeli aber sogleieli in die segenreichste 
Harmonie auf, wemi mán zűr Erkenntniss. des Wesens 
gelangt, welches diesem Kampfe zu Grunde liegt, und 
das wir soeben mit kurzen Strichen zu zeiclmen ver- 
suchten. Das moderné Staatsrecht, das allé Gewalten 
des Staates in einem einzigen Centrum saruméit, dem 
es dadurch einen eminent staatliclien Cliaracter auf- 
drückt, dabei aber durcb die Überlassung des autonó­
mén Verwaltungsrechtes an die Landschaften, Provin- 
zen, Gemeinden und Bezirke die Bildung von localen 
Mittelpunkten mit hervorragend nationalöconomiscliem, 
privátéin Cliaracter nieht verhindert, ja  sogar noch be- 
fördert; das moderné Staatsrecht alsó hat diese gegen- 
überstehenden Interessel! in möglichst beste Harmonie 
gebracht.

Dieselben Verlialtnisse sind auch bei uns massge- 
bend, wenn es sicli um die Entscheidung dér Frage báli­
déit : Ist es für den ungarischen Staat zweckmassig, in 
seiner Mitte eine grosse Hauptstadt zu besitzen, die als 
machtiges Centrum gleichsam als Reprasentantin dér 
Centralgewalt dazustehen hat ?

Indem die 184S-er Gesetzgebung im 5. §. des III. 
Gesetzartikels als die Residenz des ungarischen Mini- 
steriums Ofen-Pest bezcichnete, liatte sie diese Frage 
auf gesetzlichem Wege ihrer Lösung entgegengeführt; 
und als dér erste verantlvortliche Minister des Inneni 
in Ungarn, Szemere, in dér ersten Halfte des Jahre.s



1S49 an die beiden Scbwesterstádte Pest und Ofen ein 
Rescript sendete, in welchem er einfach ihre Yereini- 
gung aussprach; da handelte er im sichern Bewusstsein 
und von dér Erkenntniss geleitet, dass dér verjüngte 
constitutionelle Staat nur dann einen festen Bestand im 
Inneni, nur dann ein würdiges Ansehen nach Aussen 
hin geriessen werde, wenn er einen festen Kernpunkt, 
eine máchtige Hauptstadt besitzen wird, in dérén 
Sckoss die Stralen dér staatlichen Landesinteressen 
zusammenlaufen. Ein Fehler Szemere’s war es, dass 
er die Yereinigung dér Hauptstádte als ein rein 
administratives Gescháfb ansah, dass er daher die Effee- 
tuirung derselben den Bewohnern dér Stadte selber zu 
überlassen für gut fand, ohne die legislatorische Yerfü- 
gung des Reiclistages abzuwarten. Eine Handlung von 
so eminent politischer Bedeutung aber darf nicht ohne 
Mitwirkung dér gesetzgebenden Gewalt ausgeführt v e r ­
dén, und deshalb sind wir dér Ansicht, dass dér gegen- 
wiirtige, vöm Minister des Innern dem Reichstage 
unterbreitete und von letzterem mit Gesetzeskraft zu 
versehende Entwurf bezüglich dér Yereinigung und 
anderweitigen Organisirung dér Stádte Pest und Ofen 
zu einer grossen Landesliauptstadt von günstigerem 
Erfolge begleitet sein wird, als es die Yerordnung des 
ersten ungarischen Ministers des Innern gewesen.

Wáhrend alsó einerseits die Bildung localer Cen-
tren in den Comitaten ein unabweisliches Erforderniss
unserer materiellen Interessen ist, und durch das Muni-

2*
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cipal- und Gemeindegesetz au eh máchtig gefördert wird,. 
bleibt es andererseits ein ebenső unabweisliehes politi- 
sclies Erforderniss, clurch die Vereinigung dér Stadte 
Pest und Ofen im Herzen des Landes ein grosses Cen­
trum zu errichten, was durch den bauptstádtischen 
Gesetzentwurf zu erreichen ist. Liegt nun aber dér Ver- 
einigung ein so einfiussreiches, staatliches Interessé 
zugrunde, und wird dieselbe nicht nur von dem privá­
tén Wohl dér Bevölkerung bedingt; so folgt liieraus 
nothwendig, dass au eh bei dér Art und Weise dér Vér­
eim gmig dieses staatlielie neben, ja inimer vor dem Pri- 
vatinteresse gewissenhafte Berücksichtigung erheisclit. 
Dieser höhere allgemeinere Standpunkt soll es daher 
sein, von dem wir ausgehen wollen, indem wir die 
bezüglich dér Vereinigung und ihrer Modalitaten laut 
gewordenen, hie und da von einander abweichenden 
Anschauungen neben einander anfstellen und gégén 
einander abwágen.

Die anf die Vereinigung bezüglichen Punkte des 
ministeriellen Gesetzentwurfes lauten:

§. 1. Die königlichen freien Hauptstádte Ofen und 
Pest werden vereinigt und bilden fortan unter dér Be- 
nennung : „Hauptstadt Buda-Pest“  eine einzige Juris- 
diction.

§. 2. Dér Marktflecken Altofen wird sammt dér 
Margaretheninsel vöm Territórium dér Comitate Pest, 
Pilis und Solt ausgesebieden, dér Jurisdie.tion dieser 
Comitate entzogen und unter gleichzeitiger Einverlei-
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bung in das Territórium dér Hauptstadt Ofen-Pest dér 
■Jurisdiction derselben untergestellt.

§. 5. Die allenfalls in dér Zukunft nothwendig 
werdende Vereinigung einzelner, an dashauptst&dtische 
Territórium angrenzender Géméinden oder Weiler mit 
-dér Hauptstadt Dleibt von Fali zu Fali einer besondern 
Verfügung des Gesetzes vorbehalten.

§. 7. Die gesammten Kosten dér autonómén und 
politisehen Verwaltung dér Hauptstadt werden aus dem 
fortan gleichmássig zu realisirenden Kommunal-Einkom- 
men und aus den nach gleiehmássiger Steuerbasis und 
gleichmassigem Steuerschlüssel zu repartirenden Zu- 
schlagen dér Stíldte Ofen, Pest und Altofen, im Wege 
géméin sumer und verhaltnissmassiger Beitragsleistung 
gedeckt.

Darüber, ob das bisher abgesondert gewesene Ge- 
meindevermögen, als: Liegenschaften, bewegliches Ver- 
mögen, Nutzungen und Aktiven dér genannten Stadte 
kiinftighin ein kumulirtes Eigenthum dér vereinigten 
Hauptstadt Iliiden und aucli die Passiven gemeinsam 
sein, oder aber das Gemeindevermögen und die Passiven 
dér betreífenden Stadte abgesondert und auf welche 
Weise verwaltet werden sollen, beschliessen die im §. 
S2 erwáhnten, mit einander durch ausgesendete Depu- 
tationen oder schriftlich verkehrenden Generalversamm- 
-lungen.

Diesen Generalversammlungen lileibt es auch vor- 
behalten., darüber zu beschliessen, öli dér, nach dér
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Bedeckung dér gesammten Kosten dér autonómén uncT 
politischen Verwaltung dér Hauptstadt vöm Gemeinde- 
einkommen verbleibende Theil den Gegenstand des 
allgemeinen Kostenvoranschlages dér hauptstádtischen 
Jurisdiction zu Ibiden habé, oder aber nach Yerháltniss 
den einzelnen Stadttheilen zu ihrer eigenen, mittelst 
abgesonderter Kostenvoransehláge festzustellenden Yer- 
wendung anheim zu stellen sei ?

§. 82. Nach dér Publication dieses Gesetzes haltén 
die Jurisdictionen dér beiden Hauptstadte und die Ge- 
meindereprasentanz des Marktfleckens Altofen inner- 
halb dér vöm Minister deslnnern anberaumten Zeitfrist 
eine Generalversammlung ab, und wird von diesen Gene- 
ralversammlungen zűr Konstituirung dér im §. 91 des 
Ges.-Art. XLII vöm Jahre lS70bezeichnetenDeputation 
aus den Reprasentantenkörpern von Pest, Ofen und 
Altofen eine dem Bevölkerungsverháltniss entspre- 
chende Anzahl von Mitgliedern entsendet.

Die Deputation wird nach erfolgter Wahl des Prá- 
ses, dem Bediirfnisse dér künftigen Organisation dér 
Jurisdiction entsprechend, einen Yorschlag ausarbeiten:

a) tiber die Yergemeinsamung und einlieitliche 
Verwaltung des gesammten Gemeindevennögens und 
dér Passiven, sowie des gesammten Einkommens 
dér fortan eine eiuzige Hauptstadt bildenden Stiidte 
oder aber, falls die abgesonderte Yerwaltung des Ge- 
meindevermögens und dér Passiven zweckmassiger
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erseheinen sollte, über die Modalitást diesel1 Verwaltung 
und die Richtschnur, na eh welcher die gemeinsamen 
Kosten dér autonómén und politischen Verwaltung dér 
Hauptstadt aus dem Gemeindeeinkommen dér einzelnen 
Stadte gedeckt, die überschüssigen Betrage aber den 
einzelnen Stadttheilen zűr Disposition gestellt und ver- 
waltet werden.

§. 84. Die Altofner Regalien-Rechte, und allé jene 
Benefizien, welehe dem königl. ungarischen Aerar als 
gewesenen Grundherrn zu Altofen gehören, kann die 
Hauptstadt eigenthümlich an sich bringen, wenn diese 
entweder den nach den jetzigen Ertrag festzustellenden 
Kapitalwerth dieser Nutzniessungen und Benefizien dem 
königl. ungar. Aerar vergütet, oder aber die pünktliche 
Einzahlung dér jetzigen Einkünfte gewíihrleistet.

Die bezüglich dér Regelung dér gemeinschaftlichen 
Hutweide zwischen dem königl. ung. Aerar und dér 
Marktgemeinde Altofen anhangigen Verhandlungen 
sind sogleich abzuschliessen, und dér sowohl dem 
Staats-Aerar als dér Gemeinde Altofen zu entfallende 
Antheil aus dér gemeinschaftlichen Hutweide, ist im 
Wege einer frenndschaftlichen Vereinbarung festzu- 
stellen.

Für den Fali, dass das frenndschaftliche Vergleichs- 
Verfahren eifolglos bliebe, wird die proportionelle Thei- 
lung dér gemeinschaftlichen Hutweide ein binnen vier- 
zelin Tagén nach Publizirung dieses Gesetzes zusammen 
zu kominendes Wahlgericht endgiltig entscheiden.
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Pás Wahlgericht hat aus vier Mitgliedern zu be- 
stehen, dérén zwei dér Finanzminister, zwei aber die 
Marktgemeinde Altofen zu designiren hat; die Wahl- 
richter wáhlen den Obmann ans ihrer Mitte, und tvenn 
diese Wahl erfolglos bliebe, hat den Obmann des Wahl- 
geriebtes die höchste Cterichtsabtheilung dér kön. ung. 
Kűrié zu ernennen.

§. 85. Das Gebiet dér Margarethen-Insel bleibt in- 
solange, als dieselbe zum öffent-lichen Unterhaltungsorte 
för die hauptstádtische Bewolmerschaft verwendet wird, 
von dér Zahlung des nach 'dér Grund-, Haus- und Ein- 
kommensteuer obkommenden stádtischen Kommunal- 
zusehlages, mit Ausnahme dér Beitragsleistung zu den 
allgemeinen Polizeiauslagen befreit; sollte aber dielnsel 
im Ganzén, oder ein bedeutender Theil derselben in 
mehrere Parzell-en oder Iiausgründe veidheilt und diese 
Parzellen oder Hausgründe aus dem Titel des neu er- 
worbenen Besitzreehtes den Gegenstand einer eigenen 
grundbücherlichen ITebertragun^ bilden, so wird aiif 
dieselben die Kommunalsteuer nach jenem Yerháltniss 
ausgeworfen werden, welches dér Besteuerung dér 
übrigen hauptstádtischen Liegenschaften zűr Basis 
dient.

Die auf dér Margaretlien-Insel als einem abgeson- 
derten Privatbesitzthum bi'sher ausgeübten sogenannten 
minderen Regalrechte, bleiben nach dér Yereinigung 
dér Insel mit dér Hauptstadt bis zűr weiteren Yerfö- 
gung des Gesetzes unberülart.



Dér Regierungsvorlage gemáss ware alsó die Yer- 
einigung elér Schwesterstadte nieht nnr im Prinzipe 
anszusprechen, sondern auch gleieh nach Bringung des 
Gesetzes thatsáchlieh zu realisiren, so dass die Regeimig 
dér privatrecbtlichen Vermögensverhaltnisse kein Hin- 
derniss in den W eg légén, sondern den Gegenstand 
nachtraglieher. mehr den Character freundschaftlicher 
Veyhandlung annelnnender Beschlüsse jener Plenarver- 
sammlungen sóin würden, die sich aus den Deputatio- 
nen dér Reprásentantenkörper dér Stádte Pest, Ofen 
und des Marktfleckens Altofen znsammenzusetzen 
hatten.

Schon im Schosse dér hauptstadtischen Enquéte 
hatten sich bezüglich dér Yereinignng dér Schwester- 
stádte die Ansieliten getheilt; denn ein Mitglied diesel* 
Enquéte sprach sich in einem hesondern Separatvotum 
gégén die Yereinignng aus. Nachdem aber dieMajoritát 
dér Enquétmitglieder die gégén die Vereinigung ange- 
führten Gründe dér Reihe nach widerlegte, nachdem 
sie ferner durch gründliche Argumente die Befürchtun- 
gen zerstreute, welclie die Anhanger des Separatvotiuns 
betrefíend die Belastung des Pester Budgets durch die 
von Ofen nieht zu deckenden Ausgaben hegten, machte 
sich die Ansicht geltend, die principielle Yereinignng 
dér beiden Stadte sei anszusprechen, aber mit Beröck- 
sichtigung jenes Modus, demzufolge nnr die administra- 
tiven Ausgaben aus géméi,samer Casse gedeckt werden 
sollen, die eventuellen Investirungen hingegen im Yer-



26
haltnisse zu den betreffenden Einnahmen vonjederStadt 
insbesondere zu bewerkstelligen seien.

Bis heute habén sich die Ansichten wieder bedeu- 
tend geandert; allé gégén die Vereinigung aufgetauch- 
ten Argumente sind verstummt und mit seltener Stim- 
meneinhelligkeit wünschen allé Partheien, wünschen es 
allé Bewohner dér zu vereinigenden Territorien selber, 
wünscht es das ganze Land, dass Pest-Ofen, mit Alt- 
ofen und dér Margarethen-Insel je  eher eine grosse, un- 
garische, des ungarischen Staates würdige Hauptstadt 
bilden sollen.

Wenn nun dennoch viele Reprásentanten derStadt 
Pest, dann die Mitglieder des Yolksversammlungscomités 
und auch einige dér an den Berathungen über die Ver­
einigung von Pest, Ofen und Altofen theilgenomme- 
nen Delegirten dér drei Stadte von dem ministeriellen 
Gesetzentwurfe abweichen, so ist dies nur bezüglieh dér 
Frage dér Fali, ob diese Vereinigung vor oder nach 
stattgefundener Regeimig dér privatrechtlichen Ver- 
haltnisse zvvischen den zu vereinigenden Gebieten einer- 
seits, anderseits wieder zwischen dem Aerar und Alt­
ofen bewerkstelligt werden soll oder nicht.

Die Delegirten dér drei Stadte habén sich bei 
ihren Berathungen über die Vereinigung drei Fragen 
vorgelegt, die den Inhalt dér zu beseitigenden Schwie- 
rigkeiten vollkommen ausfüllen.

Diese Fragen waren:
1. Lassen es die eigenthümlichen Verhaltnisse dér



Staclt Alt-Ofen nicht geboten erscheinen, die Vereinigung 
dieser Stadt mit Pest und Ofen vorláuíig nur im Prin- 
zipe auszusprechen, und im Verlauf von 6 Jahren mit 
dem Aerar, als dér Grundherrschaft, allé jetzt stvittigen 
Punkte in's Reine zu bringen, wodurch allé diesbezüg- 
liehen Differenzen för den Moment gehoben wáren ?

2. Wenn die Vereinigung zu Standé kommt, soll 
die Vermögensmanipulation eine gemeinsehaftliche oder
getheilte sein?

3. Können die wesentliehen Fragen, welche zwi- 
schen den Stadten obschweben, vor dér Vereinigung ev- 
ledigt werden, oder kann die Vereinigung naeh Schlich- 
fcung dér wesentliehen Fragen durchgeführt werden, oder 
können einige Momente schon jetzt als solclie betrachtet 
werden, neben welchen die faetische Vereinigung mög- 
lieh ist ?

Anstatt uns in eine detaillirte Beantwortung die­
ser Fragen einzulassen, wollen wir hier nur dér Bemer- 
kung Raum gönnen, dass sie allesammt, trotzdem sie, 
wie gesagt, den Kreis dér obschwebenden Schwierig- 
keiten vollkommen ausfüllen, durchaus nicht darnach 
angethan sind, um, selbst bei dér ungünstigsten Beant- 
wortung derselben, einen solch sehneidenden Einfluss 
auszuüben, dass dadurch die Lebensader des Staates 
oder doch nur dér vereinigten Stadtgebiete auf gef'áhr- 
liche Weise angegriffen ware. Und mm wollen wir sehen, 
ob es denn nicht möglich ist, allén diesen Fragen, sammt
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den nocli andenveitig aufgetauchten Befürchtungen 
mit einem Selilage ein Ende zu maciién.

Dass die Yereinigung dér Schwesterstadte ein 
schon dnrch die Znsammengehörigkeit ihrer eigenen 
Interessen lant gefordertes Bedürfniss ist, hat sich bis- 
lier schon vielfacli, auf gleichsam unbewusste Weise in 
jenen Katiién manifestirt, dérén Wirkungskreis gleicli 
bei ihrer Entstehung, wie auf ganz natürliche AYeise, 
auf das Gebiet dér beiden Donaustadte ausgedelmt wur- 
de. Wir zielen hier auf den Bau- und den Schulratli, 
und erinnern uns niclit, dass auch nur je  eine Stimme 
laut geworden wáre, die gégén die Ausdehnung des 
Wirkungskreises auf Pest und Ofen aucli nur den leise- 
sten Eimvand erhoben hátte.

Fügt mán liiezu noch dass, wie wir oben naelige- 
wiesen, die Yereinigung Pest’s mit Ofen aus politisclien 
und staatlichen Gründen, die Yereinigung Pest-Ofens 
mit Altofen aber aus polizeiliclien und administrativen 
Gründen eine unaufschiebbare, brennende Kotliivendig- 
keit geworden; so wird mán sich niclit wenig wundern, 
wenn mán sieht, dass dieser Yereinigung von einerPar- 
tliei solcli kleinliclie und unbedeutende Hindernisse in 
den W eg gelegt werden, von dér mán gewohnt ist, die 
schönsten Beweise ihres patriotischen Eifers, ihrer 
Yaterlandsliebe, ihrer Opferwilligkeit für das Heil des 
Landes zu verzeichnen.

Mán furchtet, es werde sich das relatíve Yerhált- 
niss dér Activen zu den Passiven in jeder einzelnen



Stadt niclit so stellen, dass im Falle dér Yereinigung 
dieBewohner irgend eines dér vereinigten Gebiete nicht 
dadnrch eine Einbusse ihres vermögensrechtliehen Ver- 
háltnisses erdulden wiirden; mán fürchtet, dass die nach 
dér Yereinigung in allén drei Gebieten zu eífectuirende 
gleichmássige Steuerrepartirung eine gefíihrliche Stö- 
rung dér bestehenden Privatinteressen hervorbrigen 
könnte; mán glaubt ferner, dass die gleichmássige 
Schiitzung und Manipulirung dér hauptstádtischen Ge- 
bühren, so wie auch die Gleichmássigkeit in dér Fest- 
setzung und Manipulation dér k. kleineren Regalien, 
vorzüglich dér Sehankrechts-Gebübren, die doch durch 
die Yereinigung unbedingt nothwendig wird, wegen dér 
Yersehiedenlieit dér Territorien eine ungereclite wáre. 
Nun ist es wolil wahr, dass in Ofen seit drei Jahren dér 
Zuschlag von zwei Ivreuzern zu je einem Gulden des 
Hauszinses als sogenannter „Iíauszinskreuzer" besteht, 
und diese Abweichung von Pest und Altofen könnte 
die Gleichmássigkeit bei dér Repartirung desGemeinde- 
zuschlages erschweren; doch lasst sich diese Schwierig- 
keit dadnrch aus dem Wegráumen, dass die genannte, 
ilirem Wesen nach, ganz gerechte Gemeindesteuer auch 
in Pest und Altofen eingeführt wird, was dér erstern 
Stadt ein Einkommen von 100.000, dér letztern hinge- 
gen eines von 2.65d fi. sichern würde; oder sie entliele 
auch bei Ofen, was für diese Stadt ein jahrlicher Ver- 
lust im Betrage von 12.000 fl. wáre, die doch erstens 
leicht auf andere Weise einzubringen sind, und zweitens
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selbst ini árgsten Falle nicht jene Klippé bilden dürfen, 
an dér das Schiíf dér Vereinigung seheitern kőnnte.

Aus den zu Gebote gestandenen Daten über die 
Yermögensverháltnisse dér einzelnen Stádte habén sic-li 
uns ferner naeh genauer und gewissenhafter Prüfung 
folgende Resultate ergeben:

1. Die Passiven aller drei Stádte werden durcli 
ilireAetiven und ihr jáhrliches Einkommen vollkoinmen 
gedeckt; so zwar, dass sowolil die jáhrliche Amortisi- 
rung als aneh die Zinsenzalilung von den Passiven ge- 
sichert ist.

2. Übersteigt dér Stand dér Activen naeh Abzug 
aller Passiven die Zahl von 20 Millionen Gulden.

3. Lásst die augenscheinliche Yermehrung dér Ge- 
meindeeinnahmen von Jahr zu Jalír, sowie die continuir- 
liclie Zunahme dér Yermögensverháltnisse den giinsti- 
gen Schluss als bereehtigt erscheinen, dass die drei 
Stádte auch nacli ihrer Vereinigung im Standé ■ sein 
werden, ihre Ausgaben durch ihre Einnalnnen völlig zu 
decken, ja  dass sie grade in Folge dér Vereinigung eine 
máchtige Werthsteigerung ihrer Giiter erfahren werden.

TJnter solchen Umstánden ist es entweder leicht- 
sinnige Ziererei, absichtliclies Verdrehen dér gegebenen 
Yerhaltnisse, oder gar zu übertriebene Scrupulositát, 
wenn mán sich dér sofortigen Vereinigung dér Schwe- 
sterstadte widersetzt. Mán möge doch keine Gespenster 
citiren und sie bei den Haaren herbeiziehen, wenn sie 
trotzdem nicht kommen wollen; maii möge doch eine
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Saclie, die an und fül* sich ganz einfaeh und klar ist, 
nicht mit den Arabesken einer gar zu besorgten Plian- 
tasie verzieren, und sie so zu einem widernatürlieh 
scliwierigen Dinge aufbauschen. Diese Don Quixotiade 
könnte nicht nur komisch werden, indein sie einen 
zwecklosen Kampf mit Windmühlen producirt, sonderu 
sie müsste auch gefalirlich werden, wenn sie noeh lángé 
die in diesem Ivampfe begriífenen Kráfte von dem lees­
sem und würdigern Dienste für das Vaterland ab- 
liielte.

Űbertriebene Scrupolositht ist árger als die ler- 
maische Hydra; glaubt mán eine Schwierigkeit besei- 
tigt, so tauchen im Fluge an ihrer Stelle mehr denn 
zehn andere auf'. Sprechen wir daher mutliig die Ver- 
einigung uiclit nur auf dem Papiere, im Prinzipe, son- 
dern thatsachlicli aus, und die Beseitigung dér ohnehin 
kleinlichen, zu den grossen politisclien Interessel!, 
welc-he die Vereinigung dringend fordern, in gar keinem 
Verhiiltnisse stehenden Schwierigkeiten werden sich 
lösen, wie ein leichter Kebel vor dem Strale dér Somié 
sich löst. Die Activen und Passiven dér einen Stadt sol- 
len von nun ab gemeinsame Activen und Passiven bű­
dén ; die Verpflichtungen, welche die eine Stadt einge- 
gangen, sollen nun gemeinsame Verpflichtungen werden: 
die Steuern, und sonstige Abgaben werden gemeinsame, 
denn gemeinsame Interessel! fordern auch eine gemein- 
same und gleiclimássige Behandlung.

Wenn wir im Vorhergehenden dér Vereinigung
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dér Pest-Öfens mit Altofen und die tíchwierigkeiten, 
die sich bezüglich dér letztern ergeben, weniger berück- 
sichtigten, als sie es vielleicht verdienten, so í'ühren wir 
zu unserer Reehtfertigung an, dass auch hier allé Be- 
sorgnisse verschwinden müssen, wenn mán mit níich- 
ternem Auge dér Saclie náher an den Leib rückt.

Die Vertreter Altofens habén dies vollkommen 
eingesehen, sie habén sich mehr von den höliern, hier 
obwaltenden Interessen dér gesunden Administration 
und Polizei leiten lásson, als von den kleinlichen Privat- 
interessen einzelner Hausbesitzer, indem sie sich im 
Schosse jener Versammlnng, welche über die Vereini- 
gung dér drei Stádte berieth, fin die nnbedingte An- * 
schliessung Altofens an die Scliwesterstádte ausspra- 
chen, ja  dicse Vereinigung aus vollem Herzen mit dem 
Ausdrucke dér Freude und Befriedigung begrüssten.

Wohl ist es wahr, in Altofen wird in Folge dér 
Vereinigung und dér Gleichmássigkeit dér Steuerrepar- 
tirung die Haussteuer um 1G.9S5 H. jáhrlich höher wer- 
den, als sie gegenwartig ist; doch ist dabei wieder in 
Betracht zu ziehen, dass eben durch die Vereinigung 
dér Marktflecken in zehnfachem Masse mehr an Vor- 
theilen gewinnen wird, als er andererseits vielleicht 
Naclitlieile zu dulden habén sollte. Jene höhere Bela- 
stung um beinahe 17.0U0 11. wird leicht durch den Zu- 
wachs an Wertli paralysirt, den die Immobilien, wie 
vorauszusehen, sc-hon in dér náchsten Zeit erfahren



werden; durch die bessere Administration dér Ge- 
meindeangelegenheiten, durch eine Regeimig dér Po- 
lizei, durch die Einverleibung in das Territórium eines 
mit den schönsten autonómén Yortheilen ausgestatte- 
ten Municipiums wird Altofen in kurzer Zeit aus sei- 
nem allseitig vernaehlassigten Zustande herausgehoben 
sein; sein Handel und seine Industrie werden einen 
machtigen Aufsdiwung nehmen, wodurch es nicht nur 
an und für  ̂sich in die günstigste Lage versetzt wird, 
sondern auch als integrirender Theil dér Hauptstadt 
auf diese selbst einen nicht zu untersehatzenden Stral 
seiner Bliithe und seines Wohlstandes zurückwerfen wird.

—  33 -
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III.

B E R G E S P A N ,

u  nter allén Paragraphen dér ministeriellen Yor- 
lage hat sieh derjenige am meisten eines Angriffes zu 
rühmen gebabt, dér an die Spitze dér zu scliaffenden 
Hauptstadt einen Öbergespan setzt und ilin mit allén 
jenen Rechten ausstattet, die dús Munieipalgesetz vöm 
Jahre 1870 den Obergespánen in den Comitaten und 
k. Freistadten ertheilt.

Wenn wir hier von Angriffen sprechen, so bitien 
wir darunter nicht etwa lautgewordene Argumente zu 
verstelien, die von deni Wesen des Obergespans-Institu- 
tes, von dem Umfange und Inhalte des Wirkungskreises 
dieses Regierungsvertreters ausgebend, zu berechtigten 
Befürchtungen gelangten; wir bitten darunter nicht etwa 
derartige, gégén diese Verfügung gerichtete Gründe zu 
verstehen, die in Folge ihrer Objectivitát zu einem tie- 
fern Eingehen in den Gegenstand bátten Anlass bieten 
und die Grundlage für eine Discussion bátten bilden 
können. Bei weitem nicht. Diese Angriffe sind vielmehr
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allé so unfassbarer Natúr, von so rein subjectiver Exi- 
stenz, dass eine náhere Würdigung derselben selír er- 
schwert, wenn niclit gánzlich unmöglich gemacht wird. 
Bei keiner einzigen, die Regeimig dér Hauptstádte 
betreffenden Frage námlich hat es sich so evident ge- 
zeigt, was wir schon oben bedauert; bei keiner Frage 
hat mán elem Gefühle vor dem Yerstande und vor dér 
prüfenden Kritik so viel Spielraum gewáhrt, bei keiner 
Frage ist eine so — ich möchte sagen —- leichtsinnige 
Oberfláchlichkeit in dér Behandlung zu Tagé getreten, 
als in dér Frage über den hauptstádtisclien Öbergespan. 
Wir habén gewissenhaft alles gelesen, was mán gégén 
den Öbergespan anführte, wir habén allé Verhandlun- 
gen, die im Schosse dér stádtischen Reprásentanzen, 
in den Volksversammlungen und in dér hauptstádtisclien 
Enqnéte gepflogen wurden, mit gespannter, fást seru- 
puloser Aufmerksamkeit verfolgt, um uns über die 
Gründe zu belehren, welche in so ideien Kundgebungen 
dér öffentlichen Meinung das Yerlangen nach dér Strei- 
chung jenes Paragraphen resultirten, dér die Einsetzung 
des Obergespanes enthált. Aber trotz allén unseren eif- 
rigen Nachforschungen fanden wir nichts als den ste- 
reot)'pen Refrain : W ir wollen keinen Öbergespan, weil 
— — weil wir eben keinen mögen. Allé Argumente 
alsó, die mán bisher gégén  den Öbergespan in's Tref­
fen führte, concentriren sich in dér Antipathie dér Be- 
völkerung gégén dieses Institut. l)a es aber zu einem
Plebiscite in dicsér Angelegenlieit bisher noch nicht

3*
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gekommen ist, so muss dieses Argument von jedem 
unpartheiischen Beobachter in jedem Falle als ein sehr 
unmassgebliches bezeichnet werden.

Diese Gefühlspolitik wurde sogar soweit getrieben, 
dass mán dér Regierung auf jede andere Weise die Gel- 
tendmachung ihres von keiner Seite bestrittenen Ein- 
flusses auf die hauptstádtischen Angelegenheiten gestat- 
ten wollte, um sich nur den Obergespan vöm Halse zü 
schaffen. Mán sagte, „die Regierung habé Mittel géniig, 
nm ihr staatliehes Interessé im Schosse dér Hauptstadt 
vertreten und überwachen zu lassen“ , mán sagte, die 
Regierung bediirfe schon deshalb keines Yertreters im 
Schosse dér hauptstádtischen Reprasentanz, weil sie 
doch gleichsam an dér Quelle sitzt, sie alsó die kleinste 
Bewegung im Gebiete des hauptstádtischen Municipal- 
lebens mit ureigenen Angen verfolgen kann, ohne sich 
dér Obergespansbrille bedienen zu müssen. Doch ant- 
worten wir hierauf, dass die Regierung wohl Mittel 
genug, aber kein zweckmássigeres, kein  hesseres, kein 
dem Wesen und dem Begriffe des Municipiums entspre- 
chenderes, kein fűr die hauptstádtischen Interessen gün- 
stigeres Mittel anwenden kann, als es die Einsetzung 
des Obergespanes ist, um die Wechselwirkung zwischen 
den municipalen und den staatlichen Interessen im 
Gleichgewichte zu erhalten. W ir möchten ferner darauf 
auftnerksam machen, dass, wenn mán sagt, die Regie­
rung benöthige in dem hauptstádtischen Municipiuni 
deshalb keines Yertreters, iveil sie doch selber im
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Schosse dieses Municipiums waltet, mán dann leiclit 
den Satz auch umkehren und die gefáhrliche Behaup- 
tung aufstellen könnte : Die Hauptstadt brauche ja  gar 
nicht mit dem Reclite dér Selbstverwaltung ausgestat- 
tet zu werden, weil doch die Centralverwaltung in ihrem 
Weichbilde herrscht. Die Hohlheit dieser Einwánde liegt 
klar zu Tagé, und es wáre reine Zeitverschwendung, 
uns noch lánger bei ihnen aufhalten zu wollen.

Und dennoch scheint es, als hátte dér Minister des 
Inneni diesen Kundgebungen seine erste Absicht, an die 
Spitze des hauptstádtischen Municipiums einen Oberge- 
span zu stellen, aufgeopfert. In dér letzten Zeit námlich 
hat die Nachricht eine starke Yerbreitunggefunden, als 
habé dér Minister des Innem einer Deputation öffentlich 
erklárt, er werde ihren Wünschen nachgeben, und von 
dér Einsetzung des Obergespanes abstehen. Ob nun diese 
Nachricht wahr ist, oder nicht, wir wissen es n icht; in 
keinem Falle aber ist sie geeignet, uns davon abzuhal- 
ten, unseren G ründen für d ie E in setzu n g  des 
O bergespan es hier einen gedrangten Ausdruck zu 
verleihen. Wenn diese Nachricht irgendwie einen Ein- 
fluss auf unsere nachfolgenden Deductionen zu üben im 
Standé ist, so kann es nur dér sein, dass sie ihnen den 
Stempel dér Offenheit und Wahrheitsliebe aufdrückt. 
Indem wir uns einzig und alléin von dem Interessé des 
hauptstádtischen Municipiums selber leiten lassen, in- 
'dem wir keiner andem Rücksicht gehorchen, als nur 
jener, welclie uns die Sorge für das Wohl und Gedcihen
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dér kíinftigen Hauptstadt Ungarns anferlegt, so dürfen 
wir uns weder durch die oberfláchlichen Argumentatio- 
nen dér öffentlichen Meinung, noeli durch die Nachgie- 
bigkeit dér Regierung und den Wankelmuth des Mini- 
sters des Inneni beirren lassen, die gerade Bálin des. 
critiscben Denkens zu wamiéin, und nicht die Politik 
des Gefühles, dér Antipatbien und Sympathien, sondern 
die des nüchternen und kalten Yerstandes zu befolgen.

Als dér Reichstag vöm Jabre 187Óim ersten Para- 
grapbe des Gesetzes iiber die Regeimig dér Municipien 
die innereiYerwaltung dér Stádte Ofen und Pest dér 
organisatoriscben Yerfügung eines besondern Gesetzes 
anheimstellte, so verlieh er biemit dem Gedanken Aus- 
druck, dass die inneni Verháltnisse dér Schwesterstádte, 
weil von denen dér übrigen Municipien und Gemeinden 
abweichend, auch eine besondere legislative Behand- 
lung beanspruchen. welche diese veránderten Yerhalt­
nisse eben zu ihrem Ausgangspunkte zu maeben hat.. 
Diese Verschiedenheit dér Yerhaltnisse kann aber kei- 
nesfalls politischer Natúr sein. Denn es widerspráehe 
dem ganzen Geiste dér 1870-ger Gesetzgebung, wollte 
mán ihr zumuthen, dass sie in dem Augenblicke, wo sie 
bestrebt ist, das Netz einbeitlieher, politischer Yer- 
waltung iiber das ganze Land auszuspannen, gerade in 
dem Mittelpunkte des Reicbes, in dér Hauptstadt jenes 
Bleigewicht werde hangén lassen, das Jabrhunderte' 
hindurcb die Entwickelung dér freien Verwaltung in 
I'ngarn so arg daruiéderhielt. Die Regeimig dér Muni-
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cipien, wie sie dér XLIT. Art. 1870 feststellt, bedeutet 
nicht nur die Umwandlung dér Comitate in freie Ver- 
waltungsgebiete, bedeutet nicht nur die gerechte Ver- 
theilung dér Verwaltung zwischen Staat und Landschaft, 
sondern sie ist zugleich dér einheitliche Organismus des 
ungarischen Yerwaltungslebens. Wie sich in allén Insti- 
tutionen des modernen Staates die Xivellirungsidee 
wiederspiegelt, die keinen Unterschied kennt zwischen 
reich und arm, zwischen hoch und niedrig, sondern für 
Allé, die das Staatsbürgerrecht erworben, gleiche Rechte 
und gleiche Pflicliten fordert; so aueh in dem Zweige 
dér Yerwaltung. Falscli wáre es alsó, wenn mán anneh- 
men würde, unsere Legislative habé in den Hauptstadt en 
einen politisch priviligirten Yerwaltungskörper aufrecht 
erhalten wollen, da sie die Gleichberechtigung dér Yer- 
waltungsdistricte, die auf einer gleichen Stufe politi­
scher und socialer Entwickelung stehen, mit dem Stein- 
pel des Gesetzes versieht. Wenn sich nun dér Landtag 
dennoch bewogen fii hite, die Hauptstádte aus dér Reihe 
dér übrigen Municipien auszuscheiden, und die Organi- 
sirung ihrer innern Verwaltung sogar einem ganz be- 
sondern Gesetze anzuvertrauen, so kann dies lediglich 
mit Rücksicht auf die Verschiedenheit dér s o c i a l e n  
Verháltnisse geschehen sein, die in dér That so augen- 
fallig und in so bedeutendem Masse von denen dér 
Landmunicipien abweichen, dass wir uns füglich einer 
weitern Auseinandersetzung derselben überheben können.

Diese Unterscheidung liegt zwar klar zu Tagé,
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und wir hátten sie auch nicht so umstándlich zu demon- 
striren gesuclit, wáren wir nicht eben im Begriffe, aus 
derselben einen Schluss zu ziehen, dér sich als ganz 
natürliche und wichtige Consequenz erg ibt, sobald 
mán vöm Standpunkte dieser Unterscheidung aus zűr 
Anwendung derselben auf das für die Hauptstadte zu 
bringende Gesetz übergeht. Wenn sich nánilich die Ver- 
haltnisse dér Hauptstadte von denen dér übrigen Muni- 
cipien nur in socialer, nicht aber in politischer Hinsicht 
untersclieiden, so ist es nur ganz logisch, dass sich die 
Organisirung ihrer innem Yerwaltung auch nur inso- 
feme von dér dér übrigen Yerwaltungskörper gleiclien 
Ranges zu untersclieiden habé, als dies die veránderten 
s o c i a 1 e n Umstánde erheischen, wáhrend in politischer 
Beziehung die Bestimmungen für die übrigen Jurisdic- 
tionen so viel wie möglich intact bleiben müssen.

In politischer Beziehung bilden nun aber die beiden 
Hauptstadte ein Municipium, einen freien Verwaltungs- 
körper, in welchem sich zwei Factoren, dér staatliche 
und dér provinziale einander unterstützend die Hánde 
reichen. Dér Staat hat in seinen Handlungen das Ganzé 
auf einmal zu umfassen, in seiner Yerwaltung solche 
Anstalten zu treffen, die Allén, dem Ganzén auf einmal 
zugute kommen. Müsste er sich mit den Einzelnen be- 
scháftigen, müsste er seine Sorgfalt auf das Wohlerge- 
hen jedes einzelnen Individuums ausdehnen, dann 
müsste seine Kraft erlahmen und statt Allén zu nützen, 
würde er Jedermann scliaden. Und docli besteht das
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Ganzé aus dér Sumrne dér Einzelnen! Das grosse Princip 
dér Arbeitstheilung muss auch hier auf dem Gebiete 
dér Yerwaltung seine Anwendung finden, soll derZwie- 
spalt gehoben werden, dér die Pflieht des Staates von 
seinem Kőimen trennt. Er sehaíft Yerwaltungskörper 
und bekleidet sie mit dem Reehte, die von ihm begon- 
nene Arbeit im eigenen Kreise zum Wohle dér Einzel­
nen weiter auszuführen. Er baut die grossen Landes- 
wege, welche die Lánder náher an aneinander rücken, 
und überlasst es dem Municipium, für die Aufrechter- 
haltung dér Nebenstrassen zu sorgen, die Dorf und 
Stadt verbinden; er stellt die Grundprinzipieu für die 
Aufrechterhaltung dér Ruhe und Ordnung fest und gibt 
es dem Municipium anheim, Ruhe und Ordnung im en- 
gen Kreise zu erhalten, und wáhrend er die Mittel für 
die höhere Ausbildung seiner Bürger bestellt, maciit er 
es den Yerwaltungskörpern zűr Aufgabe, dér ersten und 
untersten Bildung des Volkes ihre Pflege angedeihen 
zu lassen. Damit aber die dem Municipium anvertraute 
Arbeit auch wirklich im Sinne des Staates geleistet 
werde, damit das Municipium autonóm wohl, aber nicht 
starr egoistisch vorgehe, hat dér Staat eine Persönlich- 
keit einzusetzen, die in seinem Namen die Oberaufsicht 
führt und die harmonische Yerbindung zvvischen Staats- 
und Provinzialinteresse herstellt. Diese Persönlichkeit 
ist nach unseren Gesetzen in dér Regei nie ein anderer 
gewesen, als dér Obergespan.

Gégén diese tlieoretische Deduction lásst sich nicht
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ankámpfen, ocler elei- Angreifende müsste keinen Begriíf 
von dem Wesen des Municipiums, von seiner durch die 
Geschichte und Gesetze bedingten Stellung zum Staate, 
von dem Wesen dér Autonomie und dér freien Selbst- 
verwaltung habén. Es ist freilich leicht, Gefühlspolitik 
zu treiben und zu behaupten, das Institut des haupt- 
stadtischen Obergespanes werde sich keiner Popularitat 
erfreuen; wer aber unbeirrt von den Einflüssen des 
Gefühles unpartheiisch die grade Bahn des Rechtes 
dahinwandelt, dér wird erst naeh den rechtlichen Grund- 
lagen suchen, die seinem Urtheile zűr Basis dienen 
können.

Wenn wir nun anzuerkennen gezwungen sind, dass 
in dér Hauptstadt, als Municipium, die Vertretung 
des Staates einen personificirten Ausdruck finden muss; 
so können wir auf dem practischen W ege die Beweise 
dafür finden, dass diese Vertretung in dem Obergespane 
eben ikren besten Ausdruck findet. Denn es gibt nur 
zwei Falle, die sonst noch möglich sind, wenn wir die 
Nicht vertretung des Staates ausschliessen. Entweder 
lásst sich dér Staat von Fali zu Fali, aus Anlass einzel- 
ner wichtiger Begebenheiten vertreten, und bestellt zu 
diesem Zwecke eine ansserhalb des municipalen Beam- 
tenstatus stehende Persönlichkeit, oder aber er über- 
lásst die stándige Vertretung seiner Interessen einer 
dem municipalen Beamtenstatus angehörigen Person, 
die doch, um dér Würde des Staates zu entsprechen, 
niemand anderer als dér Bürgermeister sein dürfte.
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Doch in elem ersten Falle würden wir für clie Einsetzung 
eines pennanenten Regierungscommissárs plaicliren, wo- 
gegen wir uns höflichst verwahren; im zweiten Falle 
würden wir für einen politischen Nonsens plaicliren, 
wogegen wir uns ebenfalls strengstens verwahren. Denn 
dér Bürgermeister, dér an dér Spitze tles Magistrates 
steht, soll ja eben dér personificirte Yertreter des pro­
vinciáién Interesses gegenüber dem des Staates sein; zu 
welch unsinnigen Consequenzen würde es führen, zu 
welchen widersprechenden Conflieten würde es Anlass 
gébén, wenn dér Bürgermeister, zwischen dér Entschei- 
dung für Staats- und Provincialinteresse in Schwebe 
gelassen, zu keinem fe.sten und sichern Entsehluss gelan- 
gen kann. Wir gelangen demnach zum Schlusse, dass in 
dér Hauptstadt, als einer von den übrigen Municipien 
politiseh nicht abweichenden Jurisdiction die Vertretung 
dér Staatsinteressen nur in dem Obergespane, wie ihn 
dér 12. Art. 1870 festgesetzt, ihren dem Wesen des 
Municipiums entsprechenden, den allseitigen Interessen 
zumeist gerecht werdenden Ausdruck finden kann.

Babéi aber wollen wir doch nicht unterlassen, den 
Minister des Innern an sein Versprechen zu erínnern, 
das er in einer Sitzung dér hauptstadtischen Enquéte 
den Mitgliedern (.terseiben gegeben. Dieses Versprechen 
lautete: Er (dér Minister) werde im Ministerrathe seine 
ganze Autoritat dafür einsetzen, dass zum hauptstadti­
schen Obergespane nur eine Persönlichkeit aus den 
Bürgerkreisen ernannt werde. Die Erfüllung dieses Ver-



44

sprechens von dem Interessé dér Regierung selber ge- 
fordert, wird nicht nur beruhigend auf jene Gemüther 
einwirken, die in dem hauptstádtischen Obergespane 
eine aristocratisclie Bevormundung dér bürgerlichen, 
hauptstádtischen Interessen befürcliten, sie wird auch 
für jede nachfolgende Regierung ein massgebendes Prá- 
cedens bilden, von dem maii nicht ohne tiefe Erschüt- 
terung des hauptstádtischen Friedens wird abweiclien 
können.

Soll alsó derStreit nicht in einenStreit umNamen 
ausarten, und berücksichtigt mán noch den höchst prac- 
tischen Gesichtspunkt, dass es in vielen Falién gerade 
dér Obergespan ist, dér zufolge seiner vermittelnden 
Stellung, für das Municipium oft Yortheile von Seiten 
dér Regierung erwirbt. die es sonst nie und ninuner zu 
besitzen in dieLage gekommen wáre; so wird mán sicli 
unserer Ansicht anschliessen müssen, dass die Ein- 
setzung eines Obergespans vöm Interessé des Mimiéi- 
piunis selber als ein unabweisliches Erforderniss hin- 
gestellt werden muss.
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IV.

JDa S ^ T I M M R E C H T  DÉR jBEAMTEN,

W e r m  wir durch elén vorhergehenden Abschnitt 
auf den geehrten Lesei- den Eindruek machten, als iva­
rén wir ministerieller als dér Minister, indem wir im 
Interessé dér Hauptstádte für eine Institution eintraten, 
von dérén Effectuirung dér Minister des Inneni, dem 
vielfachen Drángen dér ÖfFentlichkeit nachgebend, ab- 
zustehen versprach; so müssen wir nns — und das 
zeugt klar genug für unsere Objectivitat —  beziiglich 
dér Frage, die wir als Titel an die Spitze dieses Ab- 
sehnittes stellten, von vorn herein entschieden gégén 
die ministerielle Yorlage aussprechen, und uns als prin- 
cipielle Gegner dér Stimmberechtigung dér hauptstad- 
tischen Beamten im Sehosse dér Plenarversammlnngen 
erkláren.

Die Gründe, die für uns sprechen, sind zwar sehr 
klar und auf dér Aachen Hand liegend; sie benöthigen 
alsó weder einer detailirten Anführung noch einer weit- 
lauűgen Ausführung. Doch weil die in Rede stehende
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Frage mit dér Incompatibilitát in engem Zusammen- 
hange steht, und weil letztere in den jüngsten Tagén 
anlásslich dér Yerhandlungen über das Wahlgesetz in 
den Vordergrund dér politischenDiscussion getreten ist, 
so wollen wir nicht die Mühe scheuen, nns eingehender 
mit derselben zu bescháftigen und auf Grundlage dér 
zu erzielenden Resultate auch die uns liier náher und 
eigentlich interessirende Frage ihrer Lösung entgegen 
zu füliren.

Bei dér Behandlung dér Incompatibilitát schienen 
die verschiedenen Gesetzgebungen von zwei Gesicbts- 
punkten auszugehen. Eimnal befürchtete mán, dér von 
dér Regierung materiell abhángige Beamte werde und 
müsse die Regierung in allén ikren Bestrebungen un- 
terstützen, was eine unpartheiische Aeusserung seiner 
Überzeugung und Anschauung unwahrscheinlich, ja  so- 
gar unmöglich macht. Zweitens gieng mán von dem 
Grundsatze aus, dass Niemand zweien Herrn dienen 
könne, dass entweder die Bureaux leer stehen müssten, 
oder die Abgeordneten nicht ihrer Pflicht nachkommen 
könnten, wenn sie zugleich Beamte sind.

Sehen wir nun, wie sich die verschiedenen Verf'as- 
sungen und Wahlgesetze dieser wichtigen Frage gégén- 
über verhalten.

Die n orw eg ish e  Constitution vöm 4. November 
1814 b e v o rz u g t d ie Beam ten, indem sie denselben 
das active Wahlrecht einráumt, selbst wenn sie den 
übrigen Anforderungen des Gesetzes, als Landbesitz,
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mehr als funfjáhrige Bebauung eines immatriculirten 
Gutes u. s. w. nicht entsprechen sollten.

Hingegen w ird  das passive  Wahlrecht naeh§. 62 
den Mitgliedern des Staatsrathes und den Beamten, die 
bei dessen Comptoiren angestellt sind, Hofbedienten und 
Pensionisten des Hofes entzogen.

Die b e lg isch e  Y erfassu n g  vöm 25. Február 
1831 enthált keine Bestimmungen über die Incompati­
bilitát ; sie schliesst alsó die Beamten weder vöm acti- 
ven noch vöm passiven Wahlrechte aus.

In E ngland müssen die Minister Mitglieder des 
Parlamentes sein, oder vielmehr es kaim Niemand Mini­
ster sein, wer nicht Mitglied des Parlamentes ist. Die 
Anstellung beim Schatze, bei den Armeen, bei dem Fi- 
nanzwesen aber schliesst von dér Wáhlbarkeit aus.

Die n ea p o lita n isch e  Yerfassung vöm 10. Február 
1848 enthalt bezüglich dér Incompatibilitát folgende 
Bestimmungen:

Art. 55 Wáhler sind . . . .  6.) die pensionirten 
Beamten, welche jáhrlich einen Ruhegehalt von 120 
Ducaten geniessen.

Art. 57. Die öffentlichen Beamten. weim sie unab- 
setzbar sind . . . .  können sowohl Wáhler. als wáhl- 
bar sein.

Art. 58. Die Intendanten, die Generalsecretáre dér 
Intendanturen und Unterintendanten sind wáhrend dér 
Dauer ihrer Amtsführung weder activ noch passiv 
wahlfáhig.



Art. 59. D ep u tirte , welche von dér Regierung 
entweder ein neues Aliit, oder eine Befőrderung in dem 
Amte, das sie bisher bekleideten, annehmeu, v erlieren  
dadureh ihren Sitz in dér Kammer, w enn sie n ieht 
w ie d e rg e w á h lt  w erden.

Die tosca n isch e  Verfassung vöm 15. Február 
1 S-iS bestimmt im Art. 89 : Wenn dér Sitz eines De- 
putirten durch freiwillige Entsagung, oder durch Tód, 
oder durch Ivrankheit, oder weil derselbe zum Senator 
erhoben wurde, oder w enn er von  dér R eg ieru n g  
ein  b e so ld e te s  A m t annim m t, erledigt wird, so ver- 
sammelt sich sofort das Wahlcollegium, das ervertrat, 
um eine neue Wahl vorzunehmen. Ist er w egen  An- 
nalim e eines A m tes au sgetreten , so d arf er w ie- 
der gew á h lt  w erden.

Das Staatsgrundgesetz für die H erzogth ü m er 
S ch le sw ig -IIo ls te in  vöm 15. Sept. 1 SAS verordnet 
im Art. 66 :Die Minister können Mitglieder dér Landes- 
versammlung sein;

im Art. 83: Beamte, die zu Abgeordneten gewáhlt 
werden, bedürfen keines Urlaubs;

Art. 84: Ninnnt ein Abgeordneter ein besoldetes 
Staatsamt an, so hört er auf, Mitglied dér Landesver- 
sammlung zu sein, kann indessen sofort wieder 'gewáhlt 
werden.

Die Verfassungsurkunde für das Herzogthum 
A n h alt-D essau  vöm 29. Oct. 1848 bestimmt im §. 43. 
Dér Eintritt eines Abgeordneten in den Staatsdienst, so
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wie die Beförderung oder Veiftesserung eines zuni Ab­
geordneten gewahlten Staatsdieners im Am te, be- 
dingt eine neue Walil. I)er Ausgeschiedene ist wieder 
wiihlbar.

§. 44. Ein Beamter, welcher zum Volksvertreter 
gewáhlt ist, bedarf keines Urlaubs. Es genügt eine blosse 
dessíallsige Anzeige bei dér vorgesetzten Behörde.

Für die Stellvertretung im Staatsamte eines ge­
wahlten Abgeordneten hat dér Staat zu sorgen, auch 
triigt letzterer die lvosten dér Stellvertretung.

Ebenso bedarf naeh dér Yerfassungsurkunde fűi­
den p reu ssisch en  Staat vöm 5. Dezember 1S48 dér 
Beamte keines Urlaubs zum Eintritt in die Kammer. 
Durch die Annahme eines besoldeten Staats-Amtes oder 
eine Beförderung im Staatsdienste verliert jedes Mit- 
glied einer Kammer Sitz und Stimme in derselben und 
kann seine Stelle nur durch eine neue Walil wieder 
erlangen.

Die Verfassung dér fra n zös isch en  R ep u b lik  
vöm  Jahre 1 S48 enthalt im Art. ‘48 die Bestimnnmg, 
derzufolge die Ausübung jedes besoldeten öffentlichen 
Amtes mit dér Volksvertretung unvereinbar ist. Kein 
Mitglied dér Nationalversammlung kann wahrend ilirer 
Amtsdauer zu einem besoldeten Amte, dessen Inhaber 
durch die ausübende Gewalt nach Belieben gewáhlt 
werden, ernaimt oder befördert werden.

Das W a h lgesetz  dér fra n zös isch en  K epu blil: 
vöm 15. Miirz 184!) setzt fest :

4
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Art. S1. Es können niclit zu Yolksvertretern gewáhlt 
werden :

1. Die Individuen. die eine Lieferung tűr die Iteeie- 
rang oder öfíentliche Arbeiten übernommen.

2. Die Directoren und Yerwalter von Eisenbahnen. 
Jeder Yolksvertreter, dér wabrend dér Dauer seines 
Mandates eine Lieíerung far die Eegierung űbernom- 
men, oder eine Stelle als Director oder Yerwalter einer 
Eisenbahn angenommen, oder dér sich bei einem Unter- 
nelnnen betheiligt liat, das dér Abstimmung dér Natio­
nal ver sammlung unterliegt. wird als seine Entlassung 
verlangend angeselien und von dér Nationalversainm- 
lung als entlassen erklart.

Art. 84. Jeder besoldete Beamte, dér zum Yolks­
vertreter erwahft worden . . . .  wird angeselien, alsi 
entsage er seinem Amte . . . .

Art. 85. Ausgenommen sind :
Die Minister . . . .
Die temporar mit einem ausserordentliclien Oom- 

mando oder einer ausserordentliclien Sendung im In- 
oder Auslande baauftragten Bürger.

Von dem  R eclite , sicli e in er N euw ahl zu un- 
te rw e r fe n , sp r ich t dieses W ah lgesetz  niclit.

In elér Yerfassung des K ön ig re ich e s  H annover 
vöm 6. Aug. 1840 beziehen sicli zwei Paragraphe auf 
die Incompatibilitatsf'rage.

§. 98. Keinem im öfíentlichen Dienste Angestell- 
ten, einschliesslich dér Genieindebeaniten, darf dér zűr



Theilnahme an dér allgemeinen Standeversammiung 
erforderliche Urlanb verweigert werden, wenn für die 
Versehimg des Dienstes von ilim auf eine andere Weise 
angemessen gesorgt ist.

§ .90 . Abgeordnete, die wáhrend dér Dauer ihres 
Mandates ein besoldetes Staatsamt oder eine Beförde- 
rung im Staatsdienste annehmen, gébén damit ihren 
Sitz in dér Stándeversammlung auf; in solchem Falle 

—  muss immer eine Neuwahl eintreten.
DerEntwurf' dér C on stitu tion su rk u n d e für die 

österre ic liiseh en  Staaten, ausgearbeitet vöm verías- 
sungsgebenden Reiehstage zu Kremsier enthált im §. 78 
die Bestimmung, dass ein Mitglied des R eieh stages, 
welches ein besoldetes Staatsamt annimmt. oder wenn 
ein in den Reichstag gewahlter Staatsbeamter in eine hö- 
liere Dienstescategorie tritt, ausser dér graduellen Vor- 
rückung einen liöhern G ehalt [oder eine Personalzulage 
erhalt, er sich immer einer Neuwalil nnterziehen muss.

§. 79. Iveinem gewahlten, öfíentlichen Bearaten 
darf dér nöthige Frlaub versagt werden.

Dieselben Bestimmungen hat auch die R eichs- 
V erfassung für das K aiserthum  ü s te rre ich  vöm
4. Marz 1849 in den §§. 47 und 48 beibehalten.

Das Staatsgrundgesetz für das G rossh erzog- 
tlium  O lden burg vöm IS. Február 1849 beschliesst:

Art, 136. Wird ein Abgeordneter zu einem l)esol- 
deten Amte ernannt. und nimmt er dassell»e an, so 
verliert er seine Eigenschaft als Abgeordneter, und es



mnss sofort eineandere Walil angeordnet werden, durch 
welche er jedoc-h wieder erwáhlt werden kann.

Art. 137. Zn Abgeordneten gew&hlte Beamte des 
Civil- oder Militárdienstes und Schullehrer bedürfen des 
dienstlichen LTrlaubs und habén zn dem Ende ihreWahl 
sofort den Yorgesetzten anznzeigen und die Ertheilung 
des TJrlaubs zu erwarten. Dér ITrlaub wird nur dann 
versagt werden, wenn dér Landtag mit dér Staatsregie- 
rung darin einverstanden ist, dass dem Eintritte des 
Gewáhlteii in den Landtag erhebliche Rücksichten des 
Dienstes entgegenstehen.

Weder die Verfassung des deutschen Reiehes vöm 
28. Marz 1849, noch dér oetro>irte Entwurf dér deut­
schen Yerfassung vöm 28. Mai 1849 enthált Bestim- 
mungen. die sich anf die Incompatibilitát heziehen; 
nur in dem Entwurfe eines Gesetzes betreffend die 
Wahlen dér Abgeovdneten zum Volkshause verfügt im 
§. 8 : Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden, be­
dürfen zum Eintritt in das Volkshaus keines Prlaubs. 
habén aber die Kosten ihrer amtlichen Stellvertretung 
zu tragen.

Das Staatsgrundgesetz für die Fürstenthümer 
W ald eek  und P yrm on t sagt im §. 52: Personen, 
welche ein öffentliches Amt bekleiden, bedürfen zum 
Eintritt in die Kammer dér Abgeordneten keines Ur- 
laubs. Dieselben habén innerhalb 3 Tagén, nachdem die 
Wahl ihnen bekannt gemaeht worden, dér Staatsregie- 
rung Anzeige von dérén Annahme zu machen.



Nacli dem Staatsgrundgesetze für das Grossher- 
zogthum Meklenburg-Schwerin vöm 11. October 1849 
bedürfen Beamte, die zu Abgeordneten gewühlt wer­
den, keines Urlaubs, sie müssen aber nach Annalnne 
dér Wahl sofort dér ihnen vorgesetzten Dienstbehörde 
die Anzeige maciién. Die Kosten dér Stellvertretung 
im Dienste tragt, soweit sie durch die Wahl eines 
Staatsbeamten erforderlich wird, dér Staat.

1 terseibe §. (7G) setzt ferner liiuzu: Ist das betref- 
fende Ministerium dér Ansiclit, dass dem Eintreten des 
Beamten in die Abgeordnetenkammer erhebliche Be- 
denken in Hinsicht des Dienstes entgegenstelien, so 
liat es dér Abgeordnetenkammer davon Mittheilung 
zu maciién, welche über die Gewáhrung zu entschei- 
den hat.

Die französische Verfassung , gegeben in Kraft dér 
durch das französische Volk an Louis Napóleon Bona­
parte durch das Yotum vöm 20. und 21. Dezember 
übertragenen Yollmachten enthált keinerlei Bestinnnung . 
über die Incompatibilitát dér Beamten.

Das Grundgesetz für das Königreich dér N ieder- 
lande vöm 14. Október 184S verfügt im Art. 91. Die 
Mitglieder dér Generalstaaten können nicht zugleicli 
Midglieder oder General-Procurator des obersten Ge- 
richtshofes sein. noch Mitglieder dér Rechenkammer, 
noch Commissarien des Königs in den Provinzen, noch
Geistliclie oder Diener eines religiösen Cultus.--------------

------------Beamte. welche bei dér Wahlverhandlung den



Vorsitz íuhren, sincl innerlialb cles Bezirkes, fftr welchen 
sie elén Vorsitz füliren, nicht wahlbar.

Mitglieder dér Generalstaaten, welche ein besol- 
detes Staatsamt aunehmen, oder im Staatsdienste be- 
fördert werden, hören auf, Mitglieder dér Ivammern zu 
sein, kőimen aber sogleich wieder gewáhlt werden.

Die Verfassung des Grossherzogtlinms Luxem ­
burg vöm 9. Juli 1848 entliált folgenden auf die In- 
compatibilitát bezügliclien Art. 55. Das Maiidat eines 
Deputirten ist nnvereinbar mit den Functionen:

1. eines Regierungsmitgliedes;
2. eines Mitgliedes des öffentlichen Ministeriums;
3. eines Mitgliedes dér Rechnungskammer;
4. eines Staatseinnehmers, oder eines rectmungs- 

pflichtigen Staatsbeamten;
5. eines Districtscommissárs und
6. einer Militarperson unter dem Rangé eines 

Hauptmannes.
Dér in einem Incompatibilitátsfalle sicli befind- 

liche Beamte hat das Reelit, zwischen dem ilim anver- 
trauten Mandate und seinen Functionen zu wiihlen.

Die Verfassung Kurhessens vöm 5. Januar 1831 
verfügt:

§. 70. Eifolgt die Ernemmng oder Beförderung 
eines Abgeordneten zu einem Staatsamte, so wird da- 
durcli eine neue Walil erforderlich, wobei jedoch der- 
selbe wieder gewalilt werden kaim.

Die Bestimnmng des folgenden §. 71 . wonach

-  54 -
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Staatsdiener des geistlichen und weltlichen Standes, 
welche zu Landtagsabgeordneten gewáhlt sind, die 
Genehmigung dér vorgesetzten Behörde einzuliolen hat- 
ten, wurde dnrcli ein Gesetz vöm 26. October 1848 
aufgehoben. Die genannten Diener habén aber von dér 
auf sie gefallenen Walil dér vorgesetzten Behörde zu 
dem Zwecke Anzeige zu maciién, damit wegen einst- 
weiliger Yersehung des Amtes zeitig Vorsorge getroffen 
werden könne.

Die Yerfassung Kurhessens vöm 13. April 1852 
behált die obigen Bestimmungen bei, niu* bedarf nach 
§. 53 dér Staatsdiener, weleher zum Abgeordneten ge­
wáhlt worden, zurAnnahme derWahl die Genehmjgung 
dér líegierung.

Die Yerfassungsurknnde für den preuss ischen 
Staat  vöm 31. -Januar 18-30 setzt fest, im Art. 6 ): Die 
Minister habén in einer oder dér andern Kammer nur 
dann Stimmrecdit, wenn sie Mitglieder derselben sind;

im Art. 78. Beamte bedürfen keines Urlaubes zum 
Eintritte in die Kammer. Wenn ein Kammermitglied 
ein besoldetes Staatsamt annimmt oder im Staatsdienste 
in ein Amt tritt, mit welchem ein höherer Rang oder 
ein höherer Gelialt verbunden ist , so verliert er Sitz 
und Síimmé in dér Kammer und künn seine Stelle in 
derselben nur dnrcli neue Walil wieder erlangen.

Dér S. 10 des Grundgesetzes flber die österrei-  
chisc-he R e i c h s v e r t r e tu n g  ertheilt den Ministern 
nur dann das Reelit. an dér Abstimmung theilzunehmen,



wenn sie Mitglieder eines Hauses siud; sonst enthált 
die öst^rreichisehe Verfassung keine náheren Bestim- 
mungen über die Incompatibilitíit.

Die Verfássung des N ord deu tschen  Bnndes 
vöm 16. April 1867 stimmt in ihren Yerfügungen be- 
züglieli dér Ineompatibilitát fást wörtlich mit dem oben 
citirten 78. §. dér Verfassungsurkunde für den preussi- 
schen Staat vöm 31. Januar 1850 überein.

Dér Y. Gesetzartikel des migarischen Reichstages 
vöm Jahre 1848, sowie au eh die schwedische Verfas- 
sung vöm Jahre 1866 enthalten keinerlei Bestinnnun- 
gen über die Incompatibilitát.

Die spanische  Yerfassung vöm 18. Jvmi 1837 
verfügt im Art. 43 wie folgt: Die Abgeordneten und 
Seuatoren, welehe von dér líegierung oder dem könig- 
lichen Hanse eine Pension, einAmt. zu d nn sie in ilirer 
betreífenden Laul'bahn nicht vorrücken. eine Commission 
mit Gehalt, Ehren oder Auszeichnungen annehmen, 
unterliegen einer neuen Wahl.

Art. 62. Die Minister können Senatoreu oder Ab- 
geordnete sein und an dér Yerhandlung beider collegis- 
lativen Körper theilnehmen; sie halién jedoch nur in 
dem, welchem sie angehören, ein Votuin.

Das Gesetz vöm 21. Dezember 1867. wodurcli 
das Grundgesetz über die ö s te r r e i c h i s c h e  Reiehs- 
ver tre tung  vöm 26. Február 1861 abgeándert wird. 

verordnet im §. 8 : Die in das Haus dér Abgeordne­
ten gewahlten öffentliehen Beamten und Functio-



náre bedíuíen zűr Ausübung ihres Mandates keines 
Urlaubes.

Mán ersieht hieraus, auf welche Weise die euro- 
paische Gesetzgebung bestrebt gewesen war, von jenen 
Nachtheilen den spitzigsten und gefahrliclisten Stachel 
abzustumpfen, mit welehen das Recht dér Beamten, als 
Yolksvertreter zu fungiren, für die Gesammtinteressen 
des Staates in Yerbindung steht. Freilieh kam es daliéi 
oft vor, dass die Medicin giftiger war, als die Krankheit 
selber; freilieh trieben es manche Verfassungen so weit, 
dass sie den ganzen Geist des Reprásentativsystemes 
verkennend, in bioidéin Eifer zu einer gefáhrliehen 
Beschráiikung des activen Walilreehtes. zu einer unver- 
antwortliehen Bevormnndung dér Wáhler gelangten.

Um dér in dem Amié eintretenden Vacanz vorzu- 
beugen, verlangte mán von dem zűr Yolksvertretung 
berufenen Beamten, dass er wahrend seiner Mandats- 
dauer auf eigene Kosten einen Stellvertreter mit dér 
Besorgung seiner Amtsgescháfte betraue, oder er musste 
von dér Regierung um IJrlaub nachsucheu, welches 
letztere die Sache verschlimmerte, da es doch einleueh- 
tenu ist, dass die Regierung nur Mánnern ihrer Parthei 
den gewünschtenUrlaub gestatten werde. Um hingegen 
die erste Befürclitung zu zerstreuen, dass dér Beamte 
nicht naeli seiner Ueberzeugung und in Uebereinstim- 
mung mit den Interessel! seiner Wahler stimmeli werde, 
verfügten die weitaus meisten Verfassungen, dass er 
síeli einer Neuwahl unterziehen müsse.
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Das ist unserer Ansic-ht noc-h ancli das sicherste 

Elittel gégén die gefahrlichen Wirknngen dér Beamten- 
wahlen; nur mnss mán bei dér Anwendung desselben 
immer von dem Standpnnkte ausgehen, dass ein Volk, 
welches mán politisch reif géniig halt, nm es zűr AVahl 
seiner eigenen Vertreter zu bereehtigen und ermáchti- 
gen, gewiss aueh das genügende moralische G'efflhl be- 
sitzen wird, seine Stimmeli immer nur auf solehe Man- 
ner zu concentriren, von denen es die würdigste Ver- 
tretung seiner Interessen erhofft, und in die es sein 
vollkommenstes Vertemen setzt.

Cns aberwill es scheinen, alshátte mán das Wesen 
dér Iiicompatibilitat nicht immer in seinem wahren 
Liclite aufgefasst. Als eine Garantie gégén die Regie- 
rung wurde sie meistens angesehen, walirend sie doch 
nichts anderes sein soll, als eine Garantie für die mög- 
liehst treue Wiederspiegelung des Volkswillens durch 
die Volksvertretung. Wohin wíirde es füiiren, wenn 
mán Jedem das passive Wahlreeht verweigerte, dér 
zűr Regierung in irgend einem .\bliangigkeitsverlialt- 
nisse stelit? Maii ginge da nach Wolle aus, und káme 
selber geschoren nach Hans, weil eine derartige Be- 
schráiikung des passiven Wahlrechtes zu dér ungerech- 
testen Beschrankung des activen Wahlrechtes führen 
müsste. Wenn mán in England Personen ausschliesst, 
die mit dér Regierung in Geldcontractsverháltnissen 
stehen, wenn in Sic-ilien den Staatsschuldnern das pas­
sive Wahlreclit entzogen wurde. so ist dies jedenfalls



eine strenge Consequenz, clie sic-h aus dér Anffassnng dér 
Ineompatildlitat ergibt; aber wir selien nieht ein, \va- 
rura nieht Directoren und Verwaltungsrathe von Staats- 
nnd Privatunternehmungen, dérén Interessen oft mit 
denen dér Regierung ganz parallel lanfen, warnrn nieht 
iSchnlinspeetoren, die von dér Regierung ernannt wer- 
den nnd ihren Wirkungskreis in dér Provinz habén, 
Avarnin nieht auch Banquiers und grosse Gescháftsleute, 
die oft dnreh die verwickeltesten und geheimsten Bande 
mit den Ilandlungen dér Regierung verknüpft sind, 
wanun, fragen wir, sollen allé Diese nnd noch andere 
Hunderte, dérén Abhangigkeit von oder durch enge Inter- 
essengemeinschaft mit dér Regierung klar zu Tagé 
liegt, nieht auch vöm passiven Wahlrechte ausgeschlos- 
sen sein ? Warum grade dér Regierungsbeamte, dér in 
dér Praxis gar nieht mit dér Regierung falit und steht, 
dér vielmehr immer sein Amt beibehalt und unter allén 
Wechselfallen dér jeweiligen Regierung pensionsfest in 
seinem Ibire au sitzt; warum grade dér Regierungs­
beamte, ,der doch gewiss nie die Revolution, und nim- 
mer die permanente, sondern immer nur die Reform 
wollen kann?“ Bei uns zumal hat es sicli mehr wie 
einmal ergeben, dass selbst dér Staatssecretdr oífen 
und überzeugungstreu gégén seinen eigenen Minister 
stimmte; dabei wollen wir die Divergenz dér Ansichten 
niederer Reamten von denen ihres Ministers gar nieht 
erwfdmen, Aveil sie eine tagtagliehe Erscheinung in den 
Hallen unserer Gesetzgebung bildet.
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Dér gro»se Fehler, den mán bei uns hegelit, i|L 
dass mán von vorn lierein Alles mrd amint, was die 
Kegierung unterstützt. Dieser Fehler liegt niclit in dem 
parlamentarischen Systeme selber; zu seinor Yerthei- 
digung sei es gesagt, dass er sieli aucli bei uns nnr in 
Folge jener Missbráuclie einsehleiehen konnte, die maii 
mit einzelnen vöm Principe derEeprasentation gewáhr- 
leisteten Freibeiten trieb. Denn an und für sieli „ist die 
Yolksvertretung wahrbaftig nicht dazu da, fortwahrend 
jede Kegierung zu stürzen, sondern sie scdl sie stützen 
und tragen, und wenn mán den eonstitutionellen Staat 
in dem Sinne auffasst, dass er die Herrscliaft dér Majo- 
ritáten sein soll, nun so rnuss mán es aucli möglieli las- 
sen, dass die Kegierung eine Majoritat habe.“ *) Dicsem 
Fehler migsen wir freilicli erstjede Grundlage entzie- 
lien, was aber nur durcli die Festigung dér polifisehen 
Morál im Scliosse dér JSfation möglieli ist.

Will mán dalier das Princip dér Ineompatibilitat 
nicht bis in jene aussersten Kegionen verfolgen4 wo es 
in Unsinn und Lacherlichkeit ausartet und die Unmög- 
lichkeit des Parlamentarismus bedingt, so wird maii 
gezvvungen sein, dasselbe nur bis zu jener Grenze bili 
festzuhalten, wo es eine zeitliclie Beschrankung dér 
Wahlbarkeit wobl, aber nicht die mindeste Yerletzung 
dér activen Wahlfahigket enthalt. Jemanden von vorn- 
lierein aus dem Yolksvertretungskörper ausschliessen,

') Friedrich Billau : Wahlreolit und Wahlverfahren p. 135.
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bloss aus dem Grunde, weil er die Interessén dér Kegie­
rung höher haltén könnte a,Is die seiner Wáhler, ist 
nicht so sehr eine ungbrechte Verdachtigung des Ge- 
wahlten als vielmehr „eine sehr unpassende Bevor- 
mundung dér Wáhler und eine grobe Yerkennung des 
reprásentativen Systemes. Wenn die Wáhler einen 
Staatsbeamten wílhlen, so gébén sie dadurch ihre tlber- 
zengung zu erkennen, dass seine Stellnng kein Hinder- 
niss einer würdigen Ausübung seiner Pfli eliten sein 
werde. Und selbst wenn mán annehmen wollte, die 
Staatsbeamten müssten nothwendig Glieder dér Re­
gi erungsparthei in dér Ivammer sein, mm so gibt das 
Yolk durch ihre Erwahlung zu erkennen, dass es eine 
K eg ierungsp arthe i  w i l l . “ *)

Ganz anders verhalt es sieli in dem Falle, wenn 
irgend ein Abgeordneter wáhrend seiner Mandatsdauer 
ein besoldetes Staatsamt annimmt, oder in seinem frü- 
hern Amte befördert wird. Hier ist es keine Yerdáchti- 
gung sondern kluge Vorsicht, dass mán den Betref- 
fenden bei so veránderten Umstánden noeh einmal vei­
den Richterstuhl seiner Wáhler fordert, damit diese die 
Entscheidung ftlllen, ob sie ihr früheres Yertrauen ver- 
loren oder nicht. Desshalb ist die Unterwerfung einer 
Neuwahl nicht nur das beste und sic-herste, sondern 
auch das gerechteste Gegengewicht, das mán den Ge- 
fahren dér Beamtenwahlen entgegensetzen kann. Auf

*) idem ibidem.
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eine weitere Spitze getrieben gleicbt die Incompatibili- 
tát einem mílclitigen Strome, dér nur dann einem Lalidé 
Segen und Wolilstand bringt, wenn er die festen Ufer 
respectirt und miiig seine Wellen im natürliclien Bette 
wiilzt, dér aber Jammer und Elend búréi tét, wenn er 
gar zu lioch angeschwollen, die Ufer überscbwemmt 
und alles Lebende mit sich in sein nasses arab íbrfcfülirt.

Ist nun aber die Ausschliessung dér Beamten aus 
dem reprásentativen Vertretungskörper ein nicht zu ent- 
scliuldigend es jerkéim en des eigentlichen Wesens dér ln- 
compatibilitat, so ist die Bestimmung in einigen wenigen 
Yerfassungen, dass die Minister  wolil in denKammern 
gehört werden kölnien und gehört werden niüssen. aber 
dórt keine Deputirte sein kőimen und keine Stinime be- 
sitzen, die unverzeililiehste Yerzerrung des constitutio- 
nellen Princips von dér Tlieilung dér Gewalten. Audi 
bei den Ministern gilt dasselbe, was von den übrigen 
Beamten gesagt wurde. dass námlidi ihre Ausselilies- 
sung einen Eingriíf in die Reclite dér walilenden Staats- 
bürger, eine Bevormundimg derselben bildet, die ein 
auf eonstitutionelle Weise regiertes Yolk nie und nim- 
mer dulden kaim und dulden darf. Aber sie unterschei- 
den sich von den übrigen Beamten nocli dnreh den liocli- 
wiclitigen Umstand, dass sie Faetoren dér gesetzgeben- 
den Gewalt Iliiden, die sidi aus dér Krone, dér líegie- 
rung und dem Yolke zusammensetzt, dass sie alsó -— 
soll anders die Gesetzgebung dér Nation eine vollkom- 
niene und liarmonische sein — in dem gesetzgebenden
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Körper ein unentbehrliches Element bűdén. Dinen aber 
Sitz und lledefreilieit zugestelien, und dabei Stimmrecht 
und Wahlbarkeit verweigern. heisst Jemandem ein 
Schwert prásentiren, aus dem mán fröher sorgfSltig die 
Kiinge beseitigt hat. Und fürwahr es ist gefáhrlicher, 
Jemanden zu zw ingen, sich mit Faust und Scheide zu 
vertheidigen, als ilnn durch den Desitz dér Kiinge das 
mannliche Bewusstsein von Maciit und Starcke zu ver- 
schaffen.

In seiner Anwendung auf das Stimmrecht dér Be­
amten im Schosse dér hauptstádtischen Municipalrepra- 
sentanz wird sich das Gesagte íölgendermassen formu- 
liren lassen:

Kur jener Beamte darf in den Plenarversammlun- 
gen Sitz und Stimme habén, dér entweder durch das 
Vertrauen dér Bevölkerung oder durch seine Eigen- 
scliaft als höchster Steuerzahler zűr Vertretung dér 
municipalen lnteressen berufen wurde. So vne es aber 
ein nicht zu rechtfertigendes Unrecht wird, wenn auch 
andern Beamten eine Einüussnahme auf die Entschei- 
dungen dér Plenarversammlungen gestattet w iire. so 
muss es als ein gefahrliches und das staatsbürgerliche 
Becht beschránkendes Yerkennen dér Ineompatibilitát 
angesehen werden, wenn mán einem Beamten, weil er 
Beamter ist, die Wahlbarkeit versagt, oder wenn mán 
ihn darum zűr Aufnahme in die Liste dér Höchstbe- 

• steuerten für unfáhig erkláren wiirde.
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V.

piE y I R I L S T I M M E ,

JA in tüchtiger Schütze, dér Sínen Apfel vomKopfe 
seines Ivindes zu schiessen wusste, kara einst in dió 
welLberübmte Stadt N. Dicse Stadt war deshalb welt- 
berülin® weil allé ihre Einwohner mit solehem tíe- 
schicke die Schiesswafle handhabten, dass sie immer, 
aber immer in's Centrum trafen. Unser fremder Sehütze 
hatte nacli seiner Ankunft in N. nichts eiligeres zu 
tinin, als die Schiessstátte aufzusuchen und dórt. die 
Zielsc-heiben zu bewundern. In dér That fand er, dass 
allé Schützen in’s Centrum getroffen liatten. Ein leicht- 
sinniger Junge aber, dem es an dem Kulimé seiner Va- 
terstadt nicht viel gelegen zu sein schien, und dér das 
Staunen und die Yerwunderung des Fremden bemerkte, 
zog dicsen láchelnd bei Seite, und mit einer Miene, die 
sagte, dass er béréit sei, das grosse Rátbsel zu erklaren, 
liub er an : Wundert Euch nicht, fremder Maim, über 
die seltene Ivunst meiner Mitbürger; denn sebet, nicht 
den Kreis zeichnen wir zuerst, um dann in sein Cen­



trum zu zielen, sondernwir schiessen aufs Gerathewohl 
nach emer Zielseheibe, und dann ziehen wir erst den 
Kreis um die durchlöcherfce Stelle, die so freilich immer 
als Centrum erscheinen muss. An diese lehrreiche Anec- 
dote éri miérté ieh mi eh liaufig, wenn ich dér Einfüh- 
rung dér Virilstimmen in die hauptstádtisehe Reprásen- 
tanz und dér Opposition gedachte, die dieser Institution 
gemacht wurde. Zuerst riss maii ein Loch in das ganze 
Prineip dér Virilstimme, in seiner Anwendung auf die 
Hauptstadt; das hauptstádtisehe Municipium, meinte 
mán von vorn herein, brauche keine Virilstimmen; dann 
erst zog mán den Kreis um die durchlöcherte Stelle 
und stellte die wunderliche Behanptung auf : Weil dér 
42. G'.-A. vöm Jahre 1870 für Pest-Ofen eine besondere 
Organisirung anordnet. deshalb sei dér 19. §. desselben 
Gesetzes auf Pest-Ofen nicht anzuwenden. Und bei die­
ser Logik lebte inán in dem Wahne, mán habé in’s 
Centrum getroffen, und mm seien die Virilstimmen für 
die Hauptstadt todt, mausetodt.

Um nicht etwa aueh in den eben geschilderten 
Fehler zu verfallen, wollen wir nur gleich hier einen 
umgekehrten W eg einschlagen. Wir constatiren, dass 
dér 1870 : 42. mit Rücksicht auf die vielfach verschie- 
denen Verhiiltnisse in dér Hauptstadt die Organisation 
dér inneni Verwaltung dér Stádte Ofen und Pest dér 
Verfügung eines besondern Gesetzes anheimzustellen 
für nothwendig fand; mm aber erst müssen wir nach 
dem Centrum zielen und untersuchen, von welchem



Einflusse cliese vielfach verűnderten Verhaltnisse auf 
die Einfülirung dér Yirilstimmen sein sollen.

Es kíinn nicht nnsere Aufgabe sein, liier das Prin- 
zip dér Virilstimmen einer priifenden Critik zu unter- 
ziehen. 01) dasselbe für nnsere politisehe, sociale und 
materielle Entwickelung schildlich oder nützlich ist, ob 
dasselbe einen aristocratischen Angriff auf die staats- 
bürgerliclie Gesellschaí't. oder die redliebe nicht nur 
quantitative, sondern aucli qnalitative Yertheilung dér 
óleiclibereclitigung bedeutet, ob die Virilstimme das 
Vermögen nicht nur fiir síeli alléin, als triige Masse, 
sondern in Yerhindung mit dér geistigen Fahigkeit des 
Besitzers inPetracht zieht, ob sie in dér That sich nicht 
nur auf den Grundbcsitz, sondern au eh auf die Industrie 
erstreckt, ob sie durcli ihre Yereinigung dér fleissigsten 
Kapitalisten mit den reichsten Arbeitern die Bildung 
einer gesunden MitteJclasse in Ungarn befördern hel- 
fen wird, oder nicht ? das sind Fragen, mit denen wir 
uns liier am wenigsten zu heschaftigen habén. Na eh 
§. 19 des 1870 : 42 und nacli §. 34 des 1871 : 1 S be­
lliiden wir uns einer Thatsache gegenüber, an dér wir 
liier niclits zu ándern vermögen. Dadurch kaim aber die 
Fragé, vvelche zu entscheiden uns liier vorliegt, an eh nicht 
die geringste Beeinflussung érdül den. Denn liier liandelt 
es sich inerster Reilie darum, ob die in den llauptstad- 
ten obwaltenden, von den Provincialnmnicipien und 
Gemeinden so sehr abweichenden Verháltnisse eine 
Ansnalimsstellung insoferne rechtfertigen, dass die in
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clenMunicipien und Gemeinden thatsachlicli eingeführte 
Virilstimme in dér Hauptstadt nicht zűr Anwendung 
gelange ?

Wir kőimen uns diesbezüglicli kurz fassen, weil 
wir selion in cinem frühern Abschnitte dér Cliaracte- 
ristik jener Verhaltnisse, die eine besondere Organisi- 
rung dér Hauptstadte notliwendig maciién, entspre- 
cliende Aufmerksameit widmeten. Sosehraucli dér Verei- 
nigung l ’est’s mit Ofen und Altofen cin eminent staat- 
liclies Interessé zugrunde liegt, so ist doch kein Grund 
vorhanden, dér in Bezieliung auf ilire innere Ver- 
w a ltu n g  eine Abweichung von den in allén übrigen 
Municipien lierrschenden p o lit isch en  Institutionen 
rechtfertigen könnte. Was niclit geláugnet werden 
kaim, ist, dass mán die öffentlichen Verhaltnisse dér 
Hauptstadte nicht mit denen dér Municipien auf ein 
Mveau stellen darf. Aber so gross aucli diese Unter- 
schiede sein mögen, sie bleiben doch innner sociale, in 
dem engen Kreise des Melír und Weniger sich bewe- 
gende, die aber keinesfalls eine politische Sonderstel- 
lung beanspruchen dürfen. Es ist verstándlich und 
einleuchtend, wenn mán einen politischen Unterschied 
maciit zwischen k. Freistádten und Gemeinden, indein 
mán erstere mit den Recliten eines Municipiums aus- 
stattet, weil sie im Laufe dér Zeit nicht durch ilire 
sociale Stellung, sondern durch ilire erworbenen politi­
schen Re elité diese Sonderstellung zu beanspruchen ein 
unbestreitbares Recht besitzen. Dass sich so manclie k.



Freistadt von einer andern nnr mit dem Gemeinderechte 
verselienen Stadt so c ia l n ich t  im g e r in g sten  un- 
t e r s e h e id e t , ist ein heller Beweis ííir die Richtigkeit 
unserer Folgernng. Unerklítrlich aber wáre es, wenn 
mán die líechte zweier Municipien, die sich politisch 
dureh nichts erhebliches nnterscheiden, nach zwei ver- 
schiedenen Maszen bemessen würde. Wenn dér lierr- 
schende sociale Unterschied eine Yerschiedenheit dér 
líechte fordert, so kann und darf diese nie in etwas 
anderem als in dér Fönn, in dér Art und Weise ilirer 
Ausübung und Realisirung, ninuner aber in dem Wesen 
liegen. Es widerspriiche dem ganzen Geiste unserer 
Gesetzgebung, die nach einheitlicher Yerwaltung des 
ganzen Landes strebt, und bemüht ist, das System dér 
nivellirenden Gleichberechtigung, so weit dies die un- 
gleichartigen Verhaltnisse ermöglichen, in allén Zweigen 
des öíí'entlichen Lebens zűr Geltung zu bringen, wenn 
sie in dér Anordnung einer besondern Organisirung dér 
Hauptstádte eine p o lit is c h e  Bevorzugung oder über- 
haupt eine politische Ausnalnnsstellung derselben hátte 
decretiren wollen.

Denjenigen nun, welche sich im Allgemeinen gégén 
die Einführung dér Yirilstimmen erklarten, stehen wohl 
Jene am náchsten, die sich die Zusammensetzung dér 
liauptstádtischen Municipalreprásentanz auf Grundlage 
dér Interessenvertretung denken. Es wnrde námlich dér 
Gedanke lant, die hauptstadtische Bevölkerung in eine 
bestimmte Anzahl von Berufsclassen zu theilen und
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jeder Classe das Recht zu gewáhren, eine verhaltniss- 
raassige Anzahl von Reprásentanten zu wáhlen.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier 
untersuchen, ob durch die Interessenvertretung au eh 
wirklich eine treue Rüekspiegelung des Yolkswillens 
gesiéhért wird. In dér Theorie ist die Frage bis auf 
den lieutigen Tag nocli ungelöst geblieben. Doch 
können wir nicht umhin, Georg Waitz hier das W ort 
zu überlassen; was er diesbezüglich von den Berufs- 
classen im Staate sagt, gilt mutatis mutandis aucli von 
den Wahlen in Municipalreprásentanzen „Berufsclassen 
—  sagt dér berühmte Publicist in seinem Aufsatze 
,„,Über die Bildung einer Volksvertretung““ - habén 
überhaupt nicht die Bedeutung für den Staat, dass ein 
wesentliches Organ desselben sich aus ihnen bilden 
sollte. Nicht dass ein Staatsangehöriger Lehrer oder 
Arzt, Kauíinann oder Handwerker, etwa gar Tischler oder 
Schneider ist, gibt ihm ein anderes Verháltniss zum 
Staat, anderes Interessé für den Staat. Dazu kommt die 
Seliwierigkeit dér Wahleinrichtung . . . .  Sollte jede 
Classe gleich, oder nach dér Zalil ihrer Mitglieder, oder 
nach ihrer Bedeutung für den Staat vertreten sein 1 
Welche Klassen v arén überhaupt aufzustellen, grössere 
oder ganz spéciéi lel Schon für eine Gemeinde hat eine 
Einrichtung clcrart Schwierigkeit . . . Allé Systeme, die 
auf dicsér Grundlage aufgestellt sind, tragen einen 
durchans künstlichen Character an sich und werden 
sich schwerlich praktisch irgendwie bewahren." Dass
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auch bei uns in elér Hanptstadt dér practischen Dnrek- 
fübrung dér Interessenvertretung die hier aufgezáhlten 
Hindernisse hemmend im Wege stehen, elás wird sich 
schon naeh einem flüchtigen Bliek auf die beigedruckte 
Tabelle ergeben, welehe die bedeutendstenBerufsclassen 
dér hauptstádtisehen Bevölkerung in das nüchterne 
Gewand dér Zahlen zn k leiden sucbt.
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Wenn die Durchführung dér Interessenvertretung 
an den practischen lvlippen Sehiffbrueh leiden musste, 
die ilir im W ege standén, so sind es Gründe ganz 
anderer Art, welehe die Yerwerfung anderer Modifica- 
tionen dér Yirilstimme nothwendig naeh sich ziehen.

Einer dieser Pláne gieng dahin, die jálirlich einlau- 
fende Summe dér directen Steuern in zwei gleiche 
Halften zu theilen. Nach preussiscliem Muster sollten 
dann allé Diejenigen, welehe am höelisten besteuert 
sind, und in ilirer Gesamnitzalil die eine Hálfte dér 
directen Steuern deciken, auch die eine Hiilfte dér Re- 
prasentanten wáhleii. Die andere IRilfte bingegen soll 
bezirksweise von allén denen gewalilt werden, welehe 
mit dem activen Wahlrechte für den Reichstag ausge- 
stattet sind.

Diese Modification ninunt wohl gebülirende Rück- 
sieht auf die Höchstbesteuerten; docb da diese nicht 
verbaltnissmassig in allén Bezirken dér Hauptstadte 
vertlieilt, sondern vielmelír gruppenförmig vorzugsweise 
in dem einen oder andern Stadttheile wohnen, so hatte 
es sich sehr leicht ergeben können, dass dér grösste 
Theil dér Virilstimmenbesitzer aus einem oder höch- 
stens zwei Stadtheilen sich recrutiren, was dér ge- 
rechten Vertretung aller Bezirke ein unüberwindli- 
clies Hinderniss entgegenstellt, und so den Einfluss des 
einen oder andern Stadttheiles auf Kosten aller übrigen 
bedeutend gehohen habén wíirde.

Eine andere Modification wieder wollte die eine
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Halfte dér hauptstádtischen Reprásentanz aus den be- 
zirksweise von allén Jenen (xewáhlten zusammensetzen. 
welehe eine Smnme von lOOfl. oder mehr an jahrlichen 
Steuern entrichten; die undoré Halfte dér Reprásentan- 
ten sollte dann bezirksweiie von allén Jenen gewáhlt 
werden, welehe eine Snmme von 10— 100 fl. an jáhr- 
liehen Steuern zahlen. Diese directe Wahl nahert sich 
wohl am meisten einer gesunden Berücksichtigung dér 
Virilstimmen, leidet aber doch an einem grossen Feliler. 
dér geeignet ist, das ganze Prinzip gradezu aut den 
Kopf zu stellen. Denneskann dér Fali eintreten, dass in 
Folge des grossen TJmfanges, welehe bei einem Mini­
mum von 100 fl. dem Kreise dér Virilisten zukommt, 
in einem vorzugsweise von den Reichen aufgesuchten 
Stadttheile dieAnzahl dér Virilisten eine grössere wird. 
als die dér einfachen Wáhler. Dann wird grade das TTmge- 
kehrte von dem eintreten, was mán zu erreichen sncht. 
Denn in diesem Falle wird eine grössere Anzahl bevor- 
zugter Wáhler nur ebensoviele Deputirte habén, als die 
Nichtbevorzugten. die sich in kleinerer Anzahl vorfinden.

Noch eine Verte Modification wurde vorgeschla* 
gén. Dieselbe wollte das Wahlrecht an ein ei'höhtes 
Steuerminimum knflpfen, so dass allé Diejenigen mit 
dem Wahlrechte für die hauptstádtisclie Reprásenuanz 
ausgestattet wiirdm , welehe von 15— 25 fl. aufwárts 
an jáhrlicher Steuer entrichten. Dieser Plán ist nicht 
nur darum fehlerhaft, weil er sich von dér gesetzlichen 
Auffassung dér Yirilstimme viel zu weit entfernt, són-
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de ni auch weiler andererseits emem sehr grossen Theil 
dér hanptstádtischen Bevöllcerung auf nngerechtfertigte 
Weise das ihm znstehende Wahlrecht entziehen wiirde, 
demjenigen Theile namlich, dér jfthrlich eine Stener bis 
zűr Hölie von 25 fl. zahlt mid dadurch mit dem activen 
Wahlreclite für den Reichstag ausgestattet ást.

Allén diesen liier angeführten Mángeln kann nur 
auf folgende Weise abgeholfen werden:

1. Um den Inteni ionén des 42. G.-A. vöm Jahre 
1870 §. 10 mid dem 18. G.-A. vöm Jabre 1871 §. 34 
gerecht zu werden, ist es nötliig, dass díe Hálfte dér 
hanptstádtischen Municipalreprásentanz dem Schosse 
dér Höchstbestenerten entnommen werde.

2. Um aber dabei andererseits anchdas Princip des 
anf den Censns berulienden, ansgedelintern Wahlrechtes 
nicht ans demAnge zn verlieren, mnss dieandere Hálfte 
dér Reprásentanten dnrch die Wahl aller jener haupt- 
stádtischen Bewohner gebildet werden, die bezüglich 
dér reichstag]ichen Depntirtenwahlen mit dem Rechte 
dér Wáhlbarkeit ausge.stattet sind.

3. Um den hanptstádtischen Verháltnissen, diesich 
in socialer Beziehung von denen dér Provinz so weit 
nnterscheiden, die ihnen gebührende Würdigung zu er- 
theilen, ist es nöthig, dass die Reprásentanz nicht zűr 
Hálfte aus den Höchstbesteuerten selber, sondern aus 
den Gewáhlten dieser Klasse bestehen. Und endlich

4. damit irgend ein Stadttheil, dér vorzugsweise 
von Höchstbesteuerten bewohnt wird, den andern ge-



genüber kein gefáhrliches Übergewicht erhalte, gebietet 
es die Zweckmássigkeit, die Wahl dei* Yirilisten bezirks- 
weise vorzunehmen. Es kann dabei nur als ein Vorzug 
des Systemes gelten, wenn mit Berüeksichtigung dér 
localen Bezirksverháltnisse hier die Fáhigkeit eine Yi- 
rilstimme zu besitzen, an eine liohe, dórt hingegen an 
eine niedere Steuersumme geknüpft sein wird.

Das ist es, was wir bezüglieh dér Reorganisirung 
dér Schwesterstádte, bezüglieh dér in den Kreis dieser 
Neugestaltung hineingezogenen Fragen zu sagen hatten. 
Schon in den náchsten Tagén, wird dér Reichstag sein 
alléin massgebendes Wort in dieser Angelegenheit spre- 
chen. Hoffen wir, dass er mit weiser Einsicht diese 
hochwichtige Frage einer allseitig befriedigenden, einer 
glücklichen Lösung entgegen führen wird, damit XJn- 
garn in seinem Herzen eine grosse, máchtige, blühende 
und nationale Hauptstadt besitze, das wolle G ott!
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